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Das Wichtigste in Kürze 
 

 
Gegenstand des Projektes 

• Das Projekt beschäftigte sich mit Jugendgewalt an Schulen.  

• Hierbei wurden Formen körperlicher sowie psychischer Gewalt berücksichtigt, die von jungen Menschen im Alter 

zwischen 10 und 20 Jahren begangen wurden.  

• In dem Projekt wurde insgesamt ein weiter Schulbegriff zu Grunde gelegt. Neben dem Schulgebäude wurden auch 

das Schulgelände, das unmittelbare Umfeld der Schule sowie der Schulweg betrachtet. Bei einzelnen Analysen 

erfolgte die Eingrenzung auf einen engeren Schulbegriff, der nur auf das Schulgebäude und das Schulgelände 

fokussiert. 

Ziele 

• Mit dem Projekt wurde angestrebt, Erkenntnisse zur Kriminalitätslage und -entwicklung von Jugendgewalt an Schu-

len, den Ursachen des Phänomens sowie Ansätzen zur Prävention und Bekämpfung des Phänomens zu erlangen. 

Methodik 

• Im Rahmen des Projektes wurde zum einen eine Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik Nordrhein-

Westfalen vorgenommen. Die Daten wurden in verschiedenen Einzelstudien analysiert. Teilweise wurden sie mit 

Daten aus dem Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei Nordrhein-Westfalen ergänzt. 

• Zum anderen wurden qualitative Interviews mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Polizei, Schule, So-

ziale Arbeit und Wissenschaft geführt. 
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1 Einführung 

Die Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle (KKF) des Landeskriminalamtes Nord-
rhein-Westfalen (LKA NRW) führte im Zeitraum 2020 bis 20241 das Projekt „Jugendgewalt an 
Schulen“ durch. Das Projekt befasste sich mit der Kriminalitätslage und -entwicklung des Phä-
nomens, seinen Ursachen sowie kriminalpräventiven Ansätzen zur Bekämpfung des Phäno-
mens. 

1.1 Gegenstand des Projektes 
Im Fokus des Projektes stand das Phänomen Gewalt an 
Schulen. Hierbei wurden Formen körperlicher und psychi-
scher Gewalt berücksichtigt.  

Abweichend von der strafrechtlichen Einordnung wurden im 
Rahmen des Projektes Täterinnen und Täter2 zwischen zehn 
und 20 Jahren berücksichtigt. Hierbei wurde angenommen, 
dass dies der Altersspanne der Schülerinnen und Schüler 
weiterführender Schulen weitestgehend entspricht. 

In dem Projekt wurde insgesamt ein weiter Schulbegriff zu 
Grunde gelegt. Neben dem Schulgebäude wurden auch das 
Schulgelände, das unmittelbare Umfeld der Schule sowie der 
Schulweg betrachtet. Bei einzelnen Analysen erfolgte die 
Eingrenzung auf einen engeren Schulbegriff, der nur auf das 
Schulgebäude und das Schulgelände fokussiert. 

1.2 Anlass und Ziele des Projektes 
Gewaltkriminalität durch Jugendliche und Heranwachsende 
erfährt seit den 1990er Jahren durchgehend große öffentliche 
Aufmerksamkeit. Häufig wird dabei das Phänomen Gewalt an 
Schulen thematisiert. Dies spiegelt sich auch in einer hohen 
Anzahl von parlamentarischen Anfragen und Presseanfragen 
zum Thema Gewalt an Schulen, die in regelmäßigen Abstän-
den an das LKA NRW gerichtet werden, wider. Die Anfragen 
beziehen sich zumeist auf Fragen nach der Kriminalitätslage 
und -entwicklung sowie den Ursachen des Phänomens. 
Kenntnisse zu diesen Themen sind auch im Hinblick auf die 
Identifikation und Weiterentwicklung von kriminalpräventiven 

 

1 Das Projekt musste aufgrund fehlender personeller Ressourcen in der KKF für einen längeren Zeitraum pausiert werden. 

2 Mit dem Begriff Täterin bzw. Täter werden in diesem Projekt zusammenfassend Tatverdächtige, Beschuldigte, Angeschuldigte, Angeklagte und Verurteilte 
bezeichnet. Er bezieht sich entsprechend auf alle Status, die Personen, die im Fokus der Strafverfolgungsbehörden stehen, im gesamten Ermittlungs- und 
Strafverfahren haben können. Die Entscheidung für den Begriff ermöglicht, neben einem besseren Lesefluss, vorrangig eine Komplexitätsreduktion. 

Handlungsansätzen von großer Relevanz. An entsprechen-
den Erkenntnissen zum genannten Phänomen in Nordrhein-
Westfalen aus den letzten Jahren fehlte es allerdings. 

Übergeordnetes Ziel des Projektes war die Optimierung der 
Kriminalprävention und des Opferschutzes. Hierzu bedurfte 
es Erkenntnissen über die Kriminalitätslage und -entwick-
lung, die Phänomenologie und die Ursachen des Phäno-
mens. Konkret verfolgte das Projekt daher folgende Ziele: 
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Ziel 1: Die Kriminalitätslage und -entwicklung des Phäno-
mens Jugendgewalt an Schulen in Nordrhein-Westfa-
len ist beschrieben. 

Fragestellungen 

- Wie verbreitet ist Jugendgewalt an Schulen in Nordrhein-
Westfalen? 

- Wie hat sich das Phänomen Jugendgewalt an Schulen 
in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 2010–2019 entwi-
ckelt? 

- Wie wird sich das Phänomen Jugendgewalt an Schulen 
zukünftig entwickeln? 

- In welcher Form tritt Jugendgewalt an Schulen in Nord-
rhein-Westfalen auf? 

- Was kennzeichnet die Täter und Opfer von Jugendge-
walt an Schulen? 

Ziel 2: Ursachen für Jugendgewalt an Schulen sind identifi-
ziert. 

Fragestellungen 

- Wie kann Jugendgewalt an Schulen erklärt werden? 

- Welche Bedeutung hat der schulische Kontext im Ver-
gleich zu anderen Kontexten für Jugendgewalt? 

Ziel 3: Handlungsempfehlungen zur Prävention und Be-
kämpfung von Jugendgewalt an Schulen sind identifi-
ziert. 

1.3 Methodisches Vorgehen
Zur Beantwortung der dargelegten Fragestellungen wurden 
unterschiedliche Methoden eingesetzt. Zunächst wurden 
Hellfeldstudien durchgeführt, im Rahmen derer Daten aus 
der Polizeilichen Kriminalstatistik Nordrhein-Westfalen (PKS 
NRW) sowie den Vorgangsbearbeitungssystemen der Polizei 
Nordrhein-Westfalen aus den Jahren 2010 bis 20193 ausge-
wertet wurden. Ergänzend wurden zudem qualitative Inter-
views mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Poli-
zei, Schule, Soziale Arbeit und Wissenschaft geführt.  

 

3 Auf eine zeitliche Erweiterung des Datenbestandes nach Wiederaufnahme des Projektes (siehe Fußnote 1) wurde verzichtet, da aufgrund der besonderen 
schulischen Umstände während der Coronapandemie eine ausreichende Vergleichbarkeit der Jahre nicht gegeben erschien. 

Die Studien wurden durch Angehörige der Kriminalistisch-Kri-
minologischen Forschungsstelle (KKF) des Landeskriminal-
amtes Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) durchgeführt. Unter-
stützt wurden sie von Studentinnen und Studenten der Sozi-
alwissenschaften und der Psychologie, die Praktika in der 
KKF absolviert haben. Ein Datenschutzkonzept wurde erstellt 
und mit dem Datenschutzbeauftragten des LKA NRW abge-
stimmt.  
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2 Übersicht über den Stand von Theorie und 
Forschung 

Im Hinblick auf Jugendkriminalität ist auch im Schulkontext 
zunächst auf „die bekannte Trias … der Ubiquität (weite Ver-
breitung), Spontanbewährung (weitestgehender Abbruch der 
Tatbegehung ohne Kontrollinterventionen) sowie der auf we-
nige Mehrfachtäter konzentrierten Intensität“ hinzuweisen. 
Auf den beiden zuerst genannten Grundphänomenen „beruht 
die allgemeine kriminologische Erkenntnis, dass das Bege-
hen von Straftaten bei den allermeisten Jugendlichen eine 
normale und episodenhafte, das heißt: sich selbst regulie-
rende Erscheinung im Prozess der Normsozialisation dar-
stellt“ (Boers & Walburg 2007). Abweichendes Verhalten im 
Jugendalter ermöglicht das Ausleben von Bedürfnissen nach 
Autonomie, Abenteuer und Statussymbolen. Mit der Zeit ver-
liert das dissoziale Verhalten für die meisten Jugendlichen al-
lerdings den Reiz, da sich vermehrt Bekräftigungsmöglichkei-
ten für konformes Verhalten ergeben und Aspekte wie ein 
Schulabschluss, Beruf und regelmäßiges Einkommen mehr 
in den Fokus rücken (Lösel & Bliesener 2003). So zeigen 
quantitative Verlaufsstudien im Hinblick auf Jugendkriminali-
tät, dass einem starken Anstieg in der Jugendzeit ein ebenso 
starker Rückgang folgt (Boers & Walburg 2007). Studien wei-
sen diesbezüglich außerdem darauf hin, dass die höchste 
Delinquenzbelastung in der Jugendzeit in der Regel im Alter 
zwischen 14 und 16 Jahren vorliegt, bevor sie anschließend 
stark abfällt (z. B. Boers & Walburg 2007). Ein so schneller 
und starker Rückgang der Delinquenz, wie er im Jugendalter 
beobachtet wird, konnte bisher noch nirgendwo durch repres-
sive oder präventive Maßnahmen erreicht werden. „Die 
Spontanbewährung erfolgt also im Wesentlichen ohne poli-
zeiliche oder justizielle Eingriffe und ist im Übrigen Ausdruck 
einer im Kindes- und Jugendalter erfolgreich verlaufenden 
Normsozialisation in der Familie, Schule oder in den Peer 
Groups“ (Boers et al. o. J.).  

 

4 Die Definition des Begriffs „Intensivtäter“ ist nicht einheitlich, sondern variiert 
innerhalb verschiedener Institutionen, Polizeibehörden und Kontexte. 

 

Ein größeres kriminologisches und kriminalpolitisches Prob-
lem stellen dagegen die Mehrfach- und Intensivtäter4 dar. In 
der Regel sind damit Studien zufolge „jene circa 6 % der Pro-
banden gemeint, die fünf oder mehr (schwere) Delikte (pro 
Jahr im Dunkelfeld oder während der Jugendphase im Hell-
feld) begehen bzw. mit rund der Hälfte aller Straftaten sowie 
den meisten Gewaltdelikten auffallen“ (Boers & Walburg 
2007: 87). 

Kongruent zu den vorab dargelegten Erkenntnissen wurden 
in der Längsschnittuntersuchung Kriminalität in der moder-
nen Stadt bzw. Crime in the modern city (CRIMOC) verschie-
dene, typische Entwicklungsverläufe für Delinquenz im Ju-
gendalter identifiziert (Seddig, D. & Reinecke, J. 2017). Die 
Dunkelfeldstudie erhob über einen Zeitraum von 18 Jahren in 
jährlichem bzw. zweijährlichem Abstand u.a. die selbstberich-
tete Delinquenz von rund 1500 Jugendlichen5. Erfragte Kri-
minalitätsbereiche umfassten Gewaltdelikte, Sachbeschädi-
gungen und Diebstahlsdelikte. Es zeigte sich, dass die größte 
Gruppe der Jugendlichen (43 %) aus non offenders bestand, 
die im Jugendalter keinerlei Delinquenz aus den o.g. Berei-
chen berichteten. Weitere 15% der begleiteten Jugendlichen 
waren der Gruppe der adolescent intensive offenders zuzu-
ordnen, die mit einem konstanten Level von drei bis sechs 
Straftaten pro Jahr (vornehmlich Gewalt- und Sachbeschädi-
gungsdelikten) auffielen, das aber ab dem 18. Lebensjahr ei-
nen deutlichen Rückgang aufwies. 14 Prozent der Jugendli-
chen zählten zu den low level offenders, die ein sporadi-
sches, unproblematisches Auftreten von Delinquenz zeigten, 
welches bis zum 17. Lebensjahr auf das Niveau der non of-
fenders absank. Als besonders interessant zeigte sich die 
Gruppe der acht Prozent persistent offenders in der Studie, 
die am ehesten unter den vorab bereits genannten Begriff 
des Intensivtäters zu fassen sind. Diese Gruppe zeichnete 

5 Die Erfassung beschränkte sich hier nicht auf den Schulkontext, beinhaltet 
diesen aber. 
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sich durch eine hohe Rate selbst berichteter Delikte schon zu 
Beginn der Messungen im 13. Lebensjahr aus, die im Alter 
von 15 und 16 Jahren in mehr als 40 Straftaten pro Jahr gip-
felte. Trotz eines starken Abfalls der Delinquenz bis zum 19. 
Lebensjahr blieb diese Gruppe auf einem deutlich erhöhten 
Niveau (rund 15 Delikte/Jahr) im Vergleich zu allen anderen. 
Bei den persistent offenders fiel eine große Variabilität in den 
individuellen Verläufen der Delinquenz auf; diese war nicht 
von Jahr zu Jahr gleichbleibend hoch, sondern zeigte ein 
Zick-Zack-Muster. Die befragten Jugendlichen gaben also 
an, phasenweise viele Straftaten zu begehen, während sie zu 
anderen Zeiten kaum von Delinquenz berichteten. Die restli-
chen systematischen Entwicklungsverläufe wurden mit sechs 
Prozent als early intensive/desistance offenders (Gipfel im 
14. Lebensjahr mit bis zu 35 Straftaten/Jahr, dann starker Ab-
fall bis zum 16. Lebensjahr) und mit neun prozent als early 
desistance offenders (wenige Straftaten ausschließlich im 
13./14. Lebensjahr, ab 15. Lebensjahr wie non offenders) be-
zeichnet. Die letzte Gruppe der late onset offenders (6 %) be-
gann erst im 16. Lebensjahr mit delinquentem Verhalten und 
zeigte dann die zweithöchsten Delinquenzraten (nach den 
persistent offenders) bis zum Ende des Messzeitraums (ca. 
5 Taten/Jahr). 

Die Ursachen von Jugendgewalt sind insgesamt vielfältig. Es 
gibt zahllose Ansätze und Theorien zur Erklärung des Phä-
nomens. Im Hinblick auf die Erklärung von Jugendgewalt im 
Schulkontext sind ergänzend die spezifischen Organisations-
strukturen der Schule zu berücksichtigen, die gewalttätiges 
Handeln verhindern, durchaus aber auch bedingen oder ver-
stärken können. 

In der Forschung werden zahlreiche Risikofaktoren für abwei-
chendes Verhalten aufgezeigt. Ellis, Farrington und Hoskin 
(2019) geben etwa in ihrem „Handbook of Crime Correlates“ 
einen weitreichenden Überblick über den Stand internationa-
ler Forschung zu diversen Einflüssen, die im Zusammenhang 
mit einer Täterwerdung regelmäßig untersucht werden. Dies-
bezüglich wurden Einflussfaktoren aus etwa 7.500 Studien 
aus über 60 Ländern seit dem Jahr 1903 konsolidiert und auf 
ihre Konsistenz geprüft. Die Autoren identifizieren soziode-
mografische Faktoren, institutionelle Faktoren, familiär-repro-
duktionsbezogene und Peer-Faktoren, persönliche und be-
haviorale Faktoren, kognitive und mental-gesundheitliche 
Faktoren, biologische Faktoren sowie eigene Täter- und Op-
fererfahrungen als Einflussfaktoren auf Kriminalität. 

Einzelne Faktoren oder Prozesse sind aber nur bedingt in der 
Lage, die Lebensverläufe junger Menschen zu erklären. „Be-
teiligt sind in der Regel eine Vielzahl von Faktoren, die in ihrer 
Kumulation die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dissozia-
len Verhaltens fördern. Diese Faktoren umfassen sehr unter-
schiedliche psychologische, soziale und auch biologische 
Bedingungen und Mechanismen. […] Solche Bedingungen 
und Faktoren können für sich genommen nur in geringer 
Weise zur kausalen Erklärung von problematischem Verhal-
ten wie Jugenddelinquenz beitragen“ (Stemmler & Reinecke 
2016: 2). Vielmehr bedingen sie sich wechselseitig und kön-
nen sich auch gegenseitig verstärken. 

Vor diesem Hintergrund wurden zahlreiche Kriminalitätsthe-
orien entwickelt und untersucht, die verschiedene Risikofak-
toren zusammenführen. Besondere Bedeutung kommt dabei 
Lerntheorien und Kontrolltheorien zu (Theimann 2019). Diese 
Ansätze werden auch in der Situational Action Theory (SAT) 
integriert, die zur Erklärung von Jugendgewalt im wissen-
schaftlichen Diskurs von hoher Relevanz ist. 

Bei der SAT handelt es sich um eine kriminologische Hand-
lungstheorie, die zur Erklärung regelverletzenden Verhaltens 
individuelle (Moral, Selbstkontrolle) und kontextuelle Ein-
flussfaktoren (moralischer Kontext, externe Kontrolle) heran-
zieht. Ein zentrales Argument der Theorie ist, dass eine Dis-
krepanz zwischen den in einem bestimmten Kontext (z. B. 
Schule) vorliegenden moralischen Regeln und der eigenen 
Moral einen Prozess anstößt, in dem in der Regel normkon-
forme Personen abweichendes Verhalten überhaupt erst als 
Handlungsalternative wahrnehmen. Das Resultat dieses Pro-
zesses wird unter anderem von der Fähigkeit der Akteure zur 
Selbstkontrolle sowie der sozialen Kontrolle im jeweiligen 
Kontext beeinflusst (Wikström et al. 2012). 

Die Theorie geht davon aus, dass aus der Interaktion zwi-
schen einer Person und ihrem Umfeld eine Situation resul-
tiert, die sich im Wahrnehmen von Handlungsalternativen so-
wie im Treffen von Entscheidungen äußert. Dieser soge-
nannte Wahrnehmungs-Entscheidungs-Prozess wird durch 
die Interaktion zwischen der kriminellen Neigung einer Per-
son und den kriminogenen Eigenschaften des Umfelds, in 
dem sie sich bewegt, beeinflusst (Wikström et al. 2012). 

Die kriminelle Neigung ist Wikström et al. (2012) zufolge die 
Tendenz, kriminelle Handlungen in einer bestimmten Situa-
tion als Handlungsoption wahrzunehmen und sich für krimi-
nelle Handlungen als Handlungsalternative zu entscheiden. 
Sie wird bedingt von der Moralität einer Person und ihrer Fä-
higkeit zur Ausübung von Selbstkontrolle. Moralität meint 
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zum einen, welche moralischen Verhaltensregeln eine Per-
son innehat, also welche Handlungen sie als richtig bzw. 
falsch bewertet und zum anderen, wie die Person diese inter-
nalisierten Verhaltensregeln emotional bewertet. So kann 
eine Jugendliche bzw. ein Jugendlicher es beispielsweise so-
wohl als falsch ansehen, jemanden zu beleidigen, als auch, 
jemanden zu schlagen, Ersteres jedoch als weniger verwerf-
lich bewerten. Es wird diesbezüglich weiter angenommen, 
dass sich die Stärke der individuellen Moralität einer Person 
in den Emotionen widerspiegelt, die sie mit dem Brechen der 
Regel verbindet (z. B. Schuld oder Scham).  

Die SAT geht davon aus, dass sich Personen mit einer aus-
geprägten Moralität mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht krimi-
nell verhalten. Ist die Moralität einer Person eher schwach 
ausgeprägt, nimmt sie also kriminelles als Handlungsalterna-
tive wahr, und bewegt sie sich in einem kriminalitätsbegüns-
tigenden Handlungsumfeld, kommt es auf ihre Fähigkeit zur 
Selbstkontrolle an, ob sie sich kriminell verhält (Wikström & 
Svensson 2010). 

Im Allgemeinen kann unter Selbstkontrolle die Tendenz ver-
standen werden, Handlungen zu vermeiden, deren langfristig 
negative Folgen den kurzfristigen Vorteil, der sich aus einer 
regelwidrigen Handlung ergeben würde, übersteigen. In der 
SAT wird das Konzept genutzt, um den individuellen Erfolg 
einer Person zu beschreiben, in Übereinstimmung mit ihrer 
Moralität zu handeln, wenn sie mit einem konfligierenden Mo-
tivator konfrontiert ist (Wikström & Treiber 2007). Um Selbst-
kontrolle auszuüben, so beschreiben sie an angegebener 
Stelle weiter, muss eine Person einen Konflikt zwischen ihrer 
Motivation und ihrer Moralität feststellen, Reaktionen hem-
men, während sie ein moralisches Urteil fällt, und schließlich 
eine Handlungsalternative wählen, die mit ihren moralischen 
Regeln korrespondiert.  

Neben den Personenfaktoren berücksichtigt die SAT auch 
Umfeldfaktoren. Im Sinne der SAT ist das Umfeld einer Per-
son in einer bestimmten Situation kriminogen, wenn die dort 
dominierenden moralischen Regeln kriminelles Verhalten be-
günstigen und wenn es durch unzureichende externe Kon-
trolle geprägt ist. Dabei geht es darum, wie das Umfeld von 
einer Person wahrgenommen wird. Die kriminogene Exposi-
tion einer Person kann entsprechend definiert werden als ihr 
Treffen auf ein Umfeld, in welchem die (wahrgenommenen) 
moralischen Normen und die (wahrgenommene) Durchset-
zung dieser Normen das Brechen von Verhaltensregeln als 
Entgegnung auf spezifische Gelegenheiten oder Spannun-
gen begünstigen (Wikström et al. 2012). 

Aus der Interaktion zwischen einer kriminell geneigten Per-
son und einem kriminogenen Umfeld resultiert der SAT zu-
folge in einer bestimmten Situation ein Prozess, in dem die 
Person Handlungsalternativen wahrnimmt und Handlungs-
entscheidungen trifft (Wikström et al. 2012). Diesbezüglich 
wird davon ausgegangen, dass die meisten Menschen sich 
nicht kriminell verhalten, da sie regelverletzende Handlungen 
nicht als Handlungsalternative wahrnehmen. Werden sie je-
doch als Handlungsalternative wahrgenommen, wird der Ent-
scheidungsprozess relevant. Diesbezüglich wird differenziert 
zwischen Gewohnheitsentscheidungen und rationalen Ent-
scheidungen. Im ersten Fall werden andere als die gewohnte 
Entscheidung gar nicht erst berücksichtigt. Im zweiten Fall 
wägt die Person rational zwischen verschiedenen Hand-
lungsalternativen ab.  

Die situationsspezifischen Faktoren, die diesen Prozess be-
einflussen, sind die Motivation, der moralische Filter und Kon-
trollen (Wikström et al. 2012.). Es wird angenommen, dass 
aus einer Situation heraus für die handelnde Person zu-
nächst eine bestimmte Motivation zum Erreichen eines in der 
Situation wichtigen Ziels resultiert. Die Motivatoren können 
positive oder negative Emotionen hervorrufen. Sind diese 
Emotionen stark, ist auch der Motivator stark. Welche Hand-
lungsalternativen in der Situation wahrgenommen werden, 
hängt von der Interaktion zwischen der Moralität der Person 
sowie der von ihr wahrgenommenen Moralität im Umfeld ab. 
Der sogenannte moralische Filter bestimmt, welche Handlun-
gen in Anbetracht des Motivators als angemessen empfun-
den werden. Im Falle moralischer Korrespondenz sind die 
Moralvorstellungen der Person und die des aktuellen Hand-
lungsumfeldes deckungsgleich. Stehen beide kriminellem 
Verhalten entgegen, ist es unwahrscheinlich, dass sich die 
Person kriminell verhält. Begünstigen die Regeln kriminelles 
Verhalten, so ist es relativ wahrscheinlich, dass Kriminalität 
eine Handlungsalternative darstellt. Besteht hier keine Kor-
respondenz, werden Kontrollen relevant. Wird eine Person 
von ihrem Umfeld zur Verletzung der eigenen Moralvorstel-
lungen verleitet, wird die Fähigkeit der Person, Selbstkon-
trolle auszuüben, bedeutsam. Ist die Person hingegen ge-
neigt, die im Umfeld maßgeblichen Regeln zu verletzen, 
hängt ihre Entscheidung von der abschreckenden Wirkung 
des Umfelds ab, d.h. von der externen sozialen Kontrolle 
(Wikström et al. 2012). 

Um nun zu verstehen, wie sich kriminelle Neigungen und kri-
minogene Umfelder ausbilden und warum sich bestimmte 
Personen in bestimmten Umfeldern bewegen, gilt es der SAT 
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zufolge, die zugrundeliegenden sozialen Dynamiken zu ana-
lysieren. In diesem Kontext werden in der Theorie die Kon-
zepte der sozialen und personalen Emergenz sowie der so-
zialen Selektion und der Selbstselektion beschrieben. 

Das Konzept der personalen Emergenz bezieht sich darauf, 
wie die eigene Moralität sowie die Fähigkeit zur Selbstkon-
trolle entstehen. Diesbezüglich ist zum einen die moralische 
Erziehung einer Person sowie zum anderen die Entwicklung 
kognitiver Fähigkeiten, die für die Ausübung von Selbstkon-
trolle bedeutsam sind, von Relevanz (Wikström et al. 2012). 
Zentral hierfür sind die grundlegenden sozialen Institutionen 
einer Person, wie die Familie bzw. insbesondere die Erzie-
hungsberechtigten, die Schule, aber auch andere soziale 
Netzwerke. Es wird davon ausgegangen, dass sich sowohl 
die Moralität einer Person als auch ihre Fähigkeit zur Selbst-
kontrolle über verschiedene Lernprozesse vor allem in der 
Kindheit und in der Jugend ausbilden.  

Soziale Emergenz bezieht sich demgegenüber darauf, wie 
ein kriminogenes Umfeld entsteht. Wikström et al. (2012), die 
die Erklärung urbaner Kriminalitätsmuster fokussieren, zie-
hen in diesem Zusammenhang beispielsweise Annahmen 
sozialer Desorganisationstheorien heran. Im Hinblick auf den 
Schulkontext werden im folgenden Teilkapitel Erklärungsan-
sätze dargelegt. 

Das Konzept der Selektion bezieht sich auf Prozesse, die be-
dingen, dass bestimmte Personen sich in bestimmten Umfel-
dern bewegen. Selektionsmuster sind das Resultat der Inter-
aktion zwischen Prozessen sozialer Selektion und Selbstse-
lektion. Soziale Selektion meint die sozialen Gegebenheiten, 
die einer Person die Teilnahme an bestimmten Aktivitäten er-
möglichen oder diese verhindern. Selbstselektion meint die 
präferenzbasierten Entscheidungen von Personen, sich in 
bestimmte Aktivitäten zu involvieren (Wikström et al. 2012). 

Im Hinblick auf soziale Selektion greift die SAT beispiels-
weise auf die Routine Activity Theory zurück. Diese geht da-
von aus, dass die Struktur routinierter Aktivitäten in einer Ge-
sellschaft Einfluss darauf ausübt, welche Arten von Situatio-
nen entstehen und dass Personen sich als Entgegnung auf 
situationale Umstände (Gelegenheiten) kriminell verhalten. 
Was eine Gelegenheit der Theorie zufolge ausmacht, ist die 
Konvergenz eines motivierten Täters und eines geeigneten 
Ziels sowie die gleichzeitige Abwesenheit eines tauglichen 
Kontrolleurs. Auch in diesem Zusammenhang können schul-
spezifische Faktoren bedeutsam sein, die im Folgenden dar-
gelegt werden. 

Der Schule als ein regelmäßiger Aufenthaltsort von Jugend-
lichen kommt der SAT zufolge im Hinblick auf die Erklärung 
von Jugendgewalt an Schulen in verschiedener Weise Be-
deutung zu. Sie beeinflusst sowohl Personen- als auch Um-
feldfaktoren. Als Sozialisationsinstanz ist sie etwa mitverant-
wortlich für die Ausbildung der Moralität und der Selbstkon-
trolle junger Menschen. Weiter ist festzustellen, dass die 
Schule im Sinne des Routine Activity Approach umfassende 
Tatgelegenheiten bietet – so halten sich regelmäßig viele 
Personen in einer Altersphase, in der Kriminalität besonders 
verbreitet ist, in lediglich teilweise kontrolliertem Raum auf. 
Risikofaktoren für Gewalt stellen dort zudem abwertendes, 
etikettierendes Lehrerverhalten sowie Desintegration in der 
Schülergruppe dar, während es sich bei der Professionalität 
des Lehrpersonals, einem positiven Lehrer-Schüler-Verhält-
nis, der Möglichkeit zur Partizipation an Schulen, einem schü-
lerorientierten Unterricht und außerunterrichtlichen Angebo-
ten um relevante Schutzfaktoren handelt (Schubarth 2020). 

Scheithauer et al. (2003) differenzieren im Hinblick auf schul-
spezifische Einflussfaktoren auf Gewalt zwischen strukturell 
organisatorischen Rahmenbedingungen, der Lernkultur so-
wie dem Schulklima. Diese Einteilung ermöglicht eine struk-
turierte Betrachtung der unterschiedlichen schulspezifischen 
Risikofaktoren und Erklärungsansätze für Gewalt im Schul-
kontext.  

Die erste Oberkategorie bilden die „strukturell organisatori-
schen Rahmenbedingungen“. Hierunter lassen sich formale 
Merkmale der jeweiligen Schule zusammenfassen, etwa die 
Schulgröße, die Schulform, die schulischen Räumlichkeiten 
sowie der Schulstandort (Scheithauer 2003). Die Schulform 
und ihr Standort spiegeln insbesondere den Einfluss sozialer 
Ungleichheit auf Kriminalität wider. So zeigen Studien, dass 
Kriminalität an Schulen, die in sogenannten „Problemvierteln“ 
liegen sowie an niedrigen Schulformen (Förder- und Haupt-
schulen) vergleichsweise stärker verbreitet ist (Scheithauer 
et al. 2003, Dreißigacker et al. 2023). In einem mehrgliedri-
gen Schulsystem, das Schülerinnen und Schüler vorzeitig in 
unterschiedliche Schulformen und damit einhergehend unter-
schiedlichen Lebensperspektiven einordnet, kommen Schü-
lerinnen und Schüler auf niedrigeren Schulformen häufig aus 
bildungsfernen oder sozial schwachen Elternhäusern, wo so-
ziale Problemlagen kumulieren (Schubarth 2020). Dieser As-
pekt zeigt auf, dass zwar ein Zusammenhang zwischen der 
Schulform und der Gewaltbelastung besteht, die Ursachen 
hierfür jedoch soziostruktureller Natur sind.  
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Im Gegensatz zur Schulform scheint zwischen Schul- oder 
Klassengröße und Gewalttätigkeit allerdings kein signifikan-
ter Zusammenhang zu bestehen. Auch wenn vermutet wer-
den könnte, dass durch eine größere Schule oder Klasse we-
niger Zeit für die individuelle Beschäftigung mit auffälligen Ju-
gendlichen besteht, lässt sich ein Einfluss dieser Faktoren in 
wissenschaftlichen Untersuchungen häufig nicht nachwei-
sen. Dagegen finden sich Hinweise, dass die quantitative 
Lehrer-Schüler-Relation eine wichtige Rolle spielt 
(Schubarth, 2020). Diese bezieht sich nicht auf die Größe der 
Schule, sondern auf das quantitative Verhältnis zwischen 
Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonal.  

Die zweite Oberkategorie der „Lernkultur“ umfasst die inhalt-
liche Ausgestaltung des Lernprozesses. Hier wird zum einen 
auf vorgegebene curriculare Strukturen, zum anderen auf die 
didaktisch-methodische Qualität der Lehrkräfte abgezielt 
(Scheithauer et al. 2003). An dieser Stelle lässt sich bei-
spielsweise der Aspekt aus der Theorie des schulbezogenen 
psychologischen Ansatzes anführen, der davon ausgeht, 
dass Schülerinnen und Schüler aufgrund von Leistungsdruck 
und fehlenden Erfolgsperspektiven gewalttätig handeln. 
Wenn die didaktisch-methodische Qualität der Lehrkräfte 
nicht genügend ausgeprägt ist, leidet die Leistung der Schü-
lerinnen und Schüler und Gewalttaten nehmen zu. Schlech-
tere Leistungen in Kernfächern oder das Wiederholen von 
einzelnen Klassen scheinen deutliche Risikofaktoren zu bil-
den (Lösel & Bliesener 2003). Ebenso kann Lehrerhandeln 
wie „keine ausreichende Würdigung prosozialen Verhaltens 
der Schüler, keine Stärkung der Eigenverantwortung der 
Schüler, unklare Regeln und Erwartungen, wenig Hilfestel-
lung für Problemschüler (…), Uneinigkeit und mangelnde Ab-
stimmung im Lehrerkollegium“ Aggression und Gewalt im 
Schulkontext begünstigen (Schubarth 2020: 96). Das Verhal-
ten und die Professionalität der Lehrkräfte spielen entspre-
chend eine zentrale Rolle.  

Während unter dem Oberbegriff der Lernkultur hauptsächlich 
die Umsetzung des Curriculums betrachtet wurde, bezieht 
sich das Schulklima mehr auf pädagogische Faktoren und 
außercurriculare schulische Angebote. Dies beinhaltet Inter-
aktionsstile und Beziehungsstrukturen, insbesondere zwi-
schen Lehrpersonal und Schülerinnen und Schülern. So be-
steht beispielsweise ein gesicherter Zusammenhang zwi-
schen abwertendem, aggressivem oder etikettierendem Leh-
rerhandeln und durch Schülerinnen und Schüler verübte Ge-
walt (Melzer et al. 2004). Wenn Lehrerinnen und Lehrer sich 
also unangemessen und respektlos gegenüber den Schüle-
rinnen und Schülern verhalten, scheint dies ein Risikofaktor 

für die Gewalttätigkeit der Schülerinnen und Schüler selbst 
zu bilden. Anstelle eines negativen Verhaltens gegenüber der 
Schülerschaft sind Beziehungen und Bindungen gebraucht, 
innerhalb derer emotionale und kognitive Reifung möglich ist 
(Hilpert 2003). Aber auch die Beziehungen zwischen den 
Schülerinnen und Schülern spielen eine wichtige Rolle. 
Ebenso wie abwertendes Lehrerverhalten kann auch feh-
lende Anerkennung bei Mitschülerinnen und Mitschülern ge-
waltfördernd wirken. Insbesondere eine fehlende Einbindung 
in den Klassenverband ist hier als Risikofaktor zu nennen 
(Meier et al. 2000). Im Rahmen einer Studie von Wittek et al. 
(2020) wurden starke Zusammenhänge zwischen den allge-
mein geltenden Normen innerhalb einer Schulklasse und 
dem Auftreten delinquenten Verhaltens festgestellt. Die Be-
reitschaft zu gewalttätigem Verhalten war dabei abhängig 
von der individuellen Einstellung gegenüber Gewalt, dem 
Klassenklima und der Stärke der Provokation einer Situation. 
Ein günstiges Klassenklima führte auch bei Schülerinnen und 
Schülern mit gewaltbegünstigenden Einstellungen dazu, 
dass sie angaben, sich in einer fiktiven Situation friedlich zu 
verhalten – in einem ungünstigen Klassenklima würden Be-
fragte trotz eigentlich ablehnender Haltung bei Provokation 
Gewalt ausüben.  

Andererseits beinhaltet die Oberkategorie des Schulklimas 
aber auch das Gestaltungs- und Identifikationspotential der 
Schülerinnen und Schüler mit der jeweiligen Schule. Es 
scheint einen Risikofaktor zu bilden, wenn den Schülerinnen 
und Schülern kein Mitbestimmungsrecht zuteilwird oder sie 
keinen Bezug der Schulaktivitäten zu ihren außerschulischen 
Lebensinhalten sehen. So zeigen Studienergebnisse, dass 
vor allem ein schülerorientierter Unterricht, aber auch eine 
Verknüpfung der Lerninhalte mit der Lebenswelt der Schüle-
rinnen und Schüler gewaltmindernd wirken (Meier et al. 
2000). Schule muss auch als „Sozialraum“ und nicht aus-
schließlich als Lernort verstanden werden (Schubarth 2020).  

Die Rolle der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers als 
Modell und Hüter der Einhaltung kooperativer und respekt-
voller Verhaltensweisen ist bei der Ausbildung prosozialer 
Normen ausschlaggebend. Im Einklang hierzu zeigen allge-
meine Erkenntnisse der Schul- und Unterrichtsforschung, 
dass Engagement und Verhalten der tätigen Lehrkraft einen 
erheblichen Einfluss auf die Interaktion zwischen Schülerin-
nen und Schülern haben. Dies gilt laut Bilz et al. (2017) für 
den Umgang mit Gewalt und Mobbing in besonderem Maße. 
Auch Theimann (2015) stellte die Beziehung zwischen Schü-
lerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern als ei-
nen zentralen Faktor für die Delinquenzausübung an Schulen 
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heraus. Entsprechend psychologischer Lerntheorien führen 
intensive, positiv besetzte Beziehungen zwischen Schülerin-
nen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern ihren Er-
kenntnissen zufolge zum Erlernen von prosozialem Verhalten 
bzw. der Herausbildung prosozialer Einstellungen und damit 
zur Hemmung von delinquentem Verhalten. Eine positive Be-
ziehung zu Lehrkräften bedeutete in der Erhebung, dass 
Schülerinnen und Schüler diese als fair empfanden, ihnen 
vertrauten und dass die Lehrkräfte sich einsetzten, um Ge-
walt im Schulkontext zu verhindern. 

Melzer (2015) stellte fest, dass Analysen für viele Aspekte 
des Lehrerhandelns, der Klassensituation und der Schüler-
befindlichkeit Kausalbeziehungen zu Gewalt und Devianzfor-
men aufzeigen konnten. Es zeigte sich, dass weiche Aggres-
sionsformen und deviantes Verhalten etwas stärker durch 
schulische Faktoren bedingt sind als die härteren Gewaltta-
ten. Das Konstrukt ‚Schulfreude‘ wirkte dabei am stärksten 
gewaltmindernd, ebenso hatten die Variablen ‚Unterrichts-
qualität‘ und ‚Schulische Belastungen‘ einen starken Einfluss 
auf das Gewaltverhalten von Schülerinnen und Schülern. 
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3 Sonderauswertung der PKS 

3.1 Datenerhebung
Im Rahmen der Hellfeldstudien wurden Daten aus der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik (PKS) NRW sowie den Vorgangs-
bearbeitungssystemen der Polizei Nordrhein-Westfalen ana-
lysiert. Die originäre Datenerhebung erfolgte aus der PKS 
NRW. Ausgewählt wurden Fälle von psychischer oder kör-
perlicher Gewalt aus den Jahren 2010 bis 2019. Für die Da-
tenerhebung waren folgende Deliktsgruppen der PKS NRW 
maßgeblich: 

- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (z. B. 
Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Über-
griff) 

- Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit (z. B. Raub, Körperverletzung, Bedrohung) 

- Sonstige Straftatbestände des Strafgesetzbuches 
(StGB) (z. B. Beleidigung, Üble Nachrede) 

- Strafrechtliche Nebengesetze (z. B. Straftaten gegen 
das Waffengesetz). 

Im Fokus des Interesses standen Gewalttaten, die sich an 
Schulen im Schulkontext ereignet haben. Bei der Datenerhe-
bung aus der PKS NRW ergaben sich dabei zwei Probleme: 

(1) In der PKS NRW kann bei der Datenerhebung als Tatört-
lichkeit „Schule“6 ausgewählt werden. Diese Kategorie um-
fasste bis zum Jahr 2019 das Schulgebäude, das umfriedete 
Gelände der Schule, das unmittelbare Umfeld, den Schulweg 
und Örtlichkeiten außerhalb des Schulgebäudes, an denen 
schulische Veranstaltungen stattfinden (z. B. Klassenfahrten, 
Schulsport). Bei Taten im unmittelbaren Umfeld der Schule, 
dem Schulweg und bei anderen schulischen Veranstaltungen 
musste die Tat einen unmittelbaren schulischen Bezug er-
kennen lassen oder im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Schulbesuch stehen. Taten auf dem Schulgelände oder 
im Schulgebäude wurden auch außerhalb des Schulbetriebs 

 

6 Hierbei sind folgende Items aus dem Tatörtlichkeiten-Katalog der PKS NRW 
relevant: Öffentliche Schule, Private Schule, Förderschule, Sonstige Schule 

unter der Tatörtlichkeit „Schule“ erfasst. Beispiele hierfür 
sind: 

- Turnhalle einer Schule bei Sportveranstaltung/Vereins-
sport 

- Schule / Räumlichkeiten der Schule als Flüchtlingsunter-
kunft/Asylunterkunft 

- außerschulische Taten auf dem Schulgelände (zufälliger 
Tatort). 

Eine statistische Unterscheidung zwischen Straftaten mit 
schulischem Bezug und ohne schulischen Bezug war dabei 
nicht möglich.  

Ab dem 01.01.2019 kam es daher zu einer Anpassung der 
Datenerfassung in der polizeilichen Vorgangsbearbeitung in 
Nordrhein-Westfalen. Die Schule kann weithin als Tatörtlich-
keit ausgewählt werden, jedoch ohne diese Tatörtlichkeit de-
finitorisch auf einen schulischen Kontext zu erweitern. Zu-
sätzlich ist es möglich, über den Katalog „Ereignis“ zu erfas-
sen, ob die Straftat im Kontext eines besonderen Ereignisses 
verübt wurde. Das Ereignisschlagwort „Schule“ bildet einen 
unmittelbaren schulischen Bezug des Tatgeschehens ab. 
Hierzu zählen neben den klassischen Unterrichtsveranstal-
tungen u. a. Klassenfahrten, Schulsport außerhalb des 
Schulgeländes und der Schulweg. 

Die vorliegende Studie befasste sich jedoch auch mit Strafta-
ten, die vor der Änderung der PKS NRW registriert wurden. 
Es musste entsprechend angenommen werden, dass bei ei-
ner Erhebung über die Kategorie Tatörtlichkeit „Schule“ auch 
Fälle im Datensatz beinhaltet sind, die zwar auf dem Schul-
gelände geschehen sind, jedoch keinen direkten Schulbezug 
aufweisen.  

(2) Darüber hinaus war anzunehmen, dass die Angabe der 
Tatörtlichkeit in der polizeilichen Vorgangsbearbeitung, aus 
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denen die PKS ihre Daten speist, nicht immer korrekt erfolgt. 
Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass der 
Datensatz alle Fälle umfasst, die im Schulkontext aufgetreten 
sind.  

Um ein möglichst genaues Bild von dem Phänomen im Hell-
feld zu erlangen, wurde die Auswahl der Daten aus der PKS 
NRW daher anhand folgender Kriterien vorgenommen: 

- Tatörtlichkeit = Schule  
ODER 

- Tatörtlichkeit = Sonstige Bildungseinrichtung 
ODER 

- Opfer = Schüler  
ODER 

- Opfer = Lehrkraft 
ODER 

- Räumlich-soziale Beziehung = Bildungswesen  
ODER 

- Tatortadresse = Adresse einer Schule. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass davon ausgegangen wer-
den kann, dass in der PKS NRW weitere Fälle beinhaltet sind, 
die sich im Schulkontext ereignet haben, bei denen jedoch 
keines der benannten Merkmale erfasst wurde. 

Der Datensatz wurde vom Sachgebiet 31.4 (PKS NRW) des 
LKA NRW zugeliefert und in der KKF aufbereitet. Auf Grund 
der ODER-Verknüpfung der Abfragekriterien enthielt der Da-
tensatz auch zahlreiche doppelte Fälle, die im Anschluss an 
die Erhebung über eine Filtervariable identifiziert und für die 
Analysen jeweils ausgeschlossen wurden. Insgesamt bein-
haltete der Datensatz 102 845 Fälle. 

Im Rahmen der Auswertung sollten sowohl aufgeklärte als 
auch unaufgeklärte Fälle von Gewalt berücksichtigt werden. 
Dem Gegenstand des Projektes entsprechend sollten die 
aufgeklärten Fälle berücksichtigt werden, in denen die Tat-
verdächtigen zum Tatzeitpunkt zwischen 10 und 20 Jahre alt 
waren. Da bei unaufgeklärten Fällen keine Informationen zu 
Tatverdächtigen vorliegen, konnte hier keine Altersein-
schränkung vorgenommen werden. Zudem sollten nur Fälle 
berücksichtigt werden, die sich an regulären Schultagen 
(Montag bis Freitag) ereignet haben. Schulische Veranstal-
tungen, die am Wochenende stattgefunden haben, sollten 
demnach nicht berücksichtigt werden. Es wurde jedoch an-
genommen, dass entsprechende Ereignisse vergleichsweise 
selten sind und die Einschränkung daher den Ausschluss 
möglichst vieler Fälle, die nicht dem Gegenstand des Projek-
tes entsprechen, ermöglicht. Der für die Auswertung erstellte 

Datensatz reduzierte sich über die dargelegten Fallaus-
schlüsse auf 74 108 Fälle. Jeweils ausgewählte Fälle aus 
diesem Gesamtdatensatz wurden in insgesamt drei aufeinan-
der bezogenen Hellfeldstudien analysiert. 

Hellfeldstudie I 

In einer ersten Hellfeldstudie wurden – trotz der dargelegten 
Restriktionen – alle Fälle des Datensatzes ausgewertet, in 
denen als Tatörtlichkeit Schule erfasst wurde. Dabei wurden 
nur Fälle berücksichtigt, die sich zwischen 07:00 und 17:00 
Uhr ereignet haben. Hierbei handelt es sich um 45 015 Fälle. 
Damit wurde angestrebt, phänomenologische Befunde zum 
Gegenstand des Projektes zu erhalten und die Kriminalitäts-
entwicklung zumindest in einer Tendenz zu beschreiben. So 
beinhaltet die PKS NRW umfangreiche Informationen zu Op-
fern (z. B. Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit), Tatver-
dächtigen (z. B. Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Ge-
burtsort, Wohnort), Tatorten (z. B. Adresse), Tatörtlichkeiten 
(z. B. Schule), Tatzeiten (z. B. Beginn, Ende), verursachten 
Schäden/Verletzungsgraden, Tatversuchen (ja/nein) sowie 
zur Aufklärung der Tat (ja /nein). Die vorliegenden Daten wur-
den mit der Statistiksoftware SPSS Statistics ausgewertet. 

Hellfeldstudie II 

Die zweite Hellfeldstudie wurde vor dem Hintergrund von 
zwei Zielstellungen durchgeführt. Zum einen sollten Erkennt-
nisse zur Aussagekraft der Daten der ersten Hellfeldstudie 
gewonnen werden. Es sollte überprüft werden, zu welchem 
Anteil es sich bei den Fällen, in denen die Schule als Tatört-
lichkeit erfasst wurde, um solche handelt, die einen Schulbe-
zug aufweisen. Zum anderen sollten über weitergehende In-
formationen aus den Vorgangsbearbeitungssystemen der 
Polizei Nordrhein-Westfalen (z. B. Kurzsachverhalte) ergän-
zende phänomenologische Daten erhoben werden. Hierzu 
wurde aus dem Datensatz der ersten Hellfeldstudie eine re-
präsentative Zufallsstichprobe von rund vier Prozent der Fälle 
gezogen (1 754 Fälle).  

Im Zuge der Studie wurden folgende Variablen erhoben: 

- Schulkontext (ja/nein/unklar, Text) – Es wurde erfasst, 
ob der Fall einen Schulkontext aufweist und falls nicht, 
um welchen Kontext es sich handelt 

- Sonstiges Ausschlusskriterium (ja/nein, Text) – Sonstige 
Ausschlusskriterien liegen etwa vor, wenn es sich um 
tatverdächtige Lehrer/innen handelt oder in den polizeili-
chen Vorgangsbearbeitungssystemen keine ausreichen-
den Informationen vorlagen 



16 Jugendgewalt an Schulen 

 

- Tatörtlichkeit Schule räumlich (ja/nein, Text) – Hier 
wurde erfasst, ob die Straftat sich in der Schule (Schul-
gebäude, Schulgelände) ereignet hat und um welchen 
konkreten Ort es sich handelt 

- Schulisches Ereignis (ja/nein, Text) – Hier wurde erfasst, 
ob die Straftat im Rahmen eines schulischen Ereignisses 
erfolgt ist (z. B. Unterricht, Pause, Klassenfahrt) und um 
welches Ereignis es sich handelt 

- Schulform (Text) 

- Jahrgangsstufe des/der Tatverdächtigen (Zahl) 

- Opfer (Text) – z. B. Schüler/in, Lehrer/in 

- Jahrgangsstufe des Opfers (Zahl) 

- Verbale Gewalt (ja/nein) – In weiteren Variablen wurde 
die Form der verbalen Gewalt erfasst (z. B. sexistische 
oder fremdenfeindliche Bezüge). Außerdem wurde er-
fasst, ob ein Tatmittel eingesetzt wurde und falls ja, wel-
ches 

- Körperliche Gewalt (ja/nein) – In weiteren Variablen 
wurde die Form der körperlichen Gewalt (z. B. Schlagen, 
Treten) erfasst. Außerdem wurde erfasst, ob ein Tatmit-
tel eingesetzt wurde und falls ja, welches 

- Opferaktivität vor der Tat (alleine/in Begleitung) – Hier 
wurde erfasst, ob das Opfer alleine oder in Begleitung 
war 

- Mobbingfall (ja/nein) – Ergänzend wurden hier Variablen 
zur Dauer und Art der Mobbinghandlungen erfasst 

- Tatmittel Internet/Cybergewalt (ja/nein) 

- Gruppentat (ja/nein und Anzahl Tatverdächtige) 

- Psychische und körperliche Verletzungsfolgen für das 
Opfer (ja/nein und Text). 

Diese Variablen wurden wiederum mit der Software SPSS 
Statistics deskriptiv ausgewertet. 

Hellfeldstudie III 

Die dritte Hellfeldstudie diente der weiteren Prüfung der Aus-
sagekraft der Daten der ersten Hellfeldstudie. Es wurde an-
gestrebt zu kontrollieren, wie häufig Schule in der Vorgangs-
bearbeitung nicht als Tatörtlichkeit erfasst wurde, obwohl die 
Tat innerhalb eines Schulgebäudes, auf dem umfriedeten 
Gelände einer Schule oder im unmittelbaren Umfeld einer 
Schule begangen wurde und/oder die Tat im Schulkontext 
begangen wurde und das Merkmal Tatörtlichkeit Schule ent-
sprechend hätte gesetzt werden müssen.  

Hierzu wurden aus dem Gesamtdatensatz zunächst alle Fälle 
ausgeschlossen, in denen Schule als Tatörtlichkeit erfasst 
wurde. Anschließend wurde eine Zufallsstichprobe von rund 
vier Prozent gezogen (981 Fälle). Zu diesen Fällen wurden 
wiederum ergänzende Informationen (z. B. Kurzsachver-
halte) aus den Vorgangsbearbeitungssystemen der Polizei 
Nordrhein-Westfalen erhoben und ausgewertet. Hierbei 
wurde erfasst, ob über die Sachverhalte ausreichend Infor-
mationen zur Auswertung vorliegen, ob sich die Tat an einer 
Schuladresse ereignete bzw. um welchen Tatort es sich han-
delte und in welchem Kontext die Tat erfolgt ist.

3.2 Aussagekraft der Datengrundlage 
Im Rahmen der zweiten Hellfeldstudie wurde zunächst ana-
lysiert, inwieweit die Fälle einen Schulkontext aufweisen und 
ob die Fälle korrekt erfasst wurden. Rund 79,1 Prozent (1 387 
Fälle) der 1 754 Fälle wurden sicher im Schulkontext began-
gen. Bei 12,4 Prozent (218 Fälle) der Fälle konnte dies nicht 
sicher bestimmt werden, da die Datengrundlage in der zwei-
ten Hellfeldstudie bei diesen Fällen nicht ausreichend war. 
Entsprechend kann es sich bei bis zu 91,5 Prozent (1 605 
Fälle) der Fälle um solche handeln, die im Schulkontext be-
gangen wurden. Bei den übrigen 8,5 Prozent (149 Fälle) der 
Fälle handelte es sich oftmals um Taten, die zwar auf dem 
Schulgelände begangen wurden, jedoch nicht in einem 
Schulkontext standen. Mehr als die Hälfte dieser 149 Taten 

(53,8 %, 80 Fälle) ereignete sich im Rahmen privater Treffen 
oder schulexterner Veranstaltungen auf dem Schulgelände. 
Zwei Fälle (1,3 %) traten in einem Internat auf. Die übrigen 
Taten ereigneten sich im Internet ohne Schulkontext (17,4 %, 
26 Fälle), im öffentlichen Raum (12,1 %, 18 Fälle) oder in 
sonstigen Kontexten (15,4 %, 23 Fälle). Entsprechend weist 
in 44,9 Prozent (67 Fälle) der 149 Fälle weder der Kontext 
noch der geographische Ort auf einen Schulbezug hin. Oft-
mals ergab sich aus den Sachverhaltsdarstellungen lediglich, 
dass die Tatverdächtigen und die Geschädigten sich aus der 
Schule kannten. Das Merkmal Tatörtlichkeit „Schule“ wurde 
entsprechend in mindestens 3,8 Prozent (67 Fälle) aller 
1 754 Fälle falsch erfasst. Im Gegensatz dazu kann in 96,2 
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Prozent (1 687 Fälle) der Fälle davon ausgegangen werden 
bzw. zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass ein 
Schulbezug vorliegt. 

Im Folgenden wurden die 1 387 Fälle genauer analysiert, in 
denen gemäß der Auswertungen sicher von einem Schulkon-
text ausgegangen werden konnte. Dabei hat sich unter ande-
rem gezeigt, dass es sich nicht bei all diesen Fällen sicher 
um Fälle von Jugendgewalt im Schulkontext im Sinne des 
Gegenstandes des Projektes handelt. Bei einigen Fällen war 
die Datengrundlage für die weitere Datenerhebung in der 
zweiten Hellfeldstudie außerdem nicht ausreichend. Weitere 
rund 13,6 Prozent (189 Fälle) der Fälle wurden für die Daten-
auswertung daher ausgeschlossen. Die Ausschlussgründe 
sind der Tabelle 1 zu entnehmen. 

Für die inhaltliche Auswertung der Daten der zweiten Hell-
feldstudie reduzierte sich der Datensatz entsprechend auf 
1 198 Fälle. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben wurde, erfolgte 
auf Grund der Ungenauigkeiten bei der Erfassung von Taten 
im Schulkontext im Jahr 2019 eine Anpassung des Tatörtlich-
keiten-Kataloges sowie eine Ergänzung des Ereigniskatalo-
ges in der PKS NRW. Nunmehr soll unter Tatörtlichkeit 
„Schule“ die Schule als geographischer Tatort erfasst werden 
und der Schulkontext unter dem Ereignisschlagwort „schuli-
sche Veranstaltung“. Im Rahmen der zweiten Hellfeldstudie 
wurde daher auch die Umsetzung der neuen Erfassungsricht-
linien geprüft. 

In der Stichprobe sind 200 Fälle aus dem Jahr 2019 enthal-
ten. Von den 200 Fällen wurden 90,0 Prozent (180 Fälle) ge-
mäß den Datenauswertungen sicher im Schulkontext began-
gen, in sieben Fällen (3,5 %) konnte dies nicht sicher be-
stimmt werden. Der Anteil der Fälle, in denen ein Schulkon-
text ausgeschlossen werden konnte, ist mit 6,5 Prozent daher 
im Jahr 2019 lediglich etwas geringer als bei Betrachtung der 
gesamten Zeitspanne. In 155 der 180 Fälle, in denen ein 
Schulkontext sicher bestimmt werden konnte, lag zudem kein 
sonstiger Ausschlussgrund vor, sodass weitere Daten erho-
ben werden konnten. Hierunter befanden sich keine Fälle, in 
denen sicher festgestellt werden konnte, dass der Tatort au-
ßerhalb des Schulgeländes oder des unmittelbaren Schulum-
felds lag. In 73,5 Prozent (147 Fälle) der 200 Fälle aus dem 
Jahr 2019 wurde das Ereignisschlagwort „schulische Veran-
staltung“ vergeben. In 3,4 Prozent (5 Fälle) dieser Fälle lag 
kein Schulkontext vor, in 2,7 Prozent (4 Fälle) der Fälle 
konnte dies nicht mit Sicherheit bestimmt werden. In den fünf 
Fällen, in denen ein Schulkontext ausgeschlossen werden 
konnte, ereigneten sich die Taten auf dem Schulgelände 

ohne Schulkontext, im öffentlichen Raum oder im Internet 
bzw. am Telefon ohne Schulkontext. 

Tabelle 1: Gründe für den Fallausschluss (Hellfeldstudie 2) 
Ausschlussgrund Anzahl Prozent 
Kein Gewaltdelikt 37 19,6 
„nur“ Waffenbesitz 18 9,5 
Verbreitung kinderpornographischen 
Materials von den Tatverdächtigen un-
bekannten Opfern 

6 3,2 

Sonstiges 13 6,9 
Datengrundlage unzureichend 101 53,4 
Unspezifische Amokdrohung ohne 
Hinweis auf Täter/in (z. B. „Kritzelei“ 
auf Schultoilette), u.a. Unklarheit dar-
über, ob der/die Tatverdächtige/r 
Schüler/in ist 

38 20,1 

Unklarheit darüber, ob der/die Tatver-
dächtige/r Schüler/in ist 

31 16,4 

Sonstiges 32 16,9 
Der/die Tatverdächtige/r ist kein/e 
Schüler/in (z. B. Lehrer/in) 

34 18,0 

Gegenseitige Körperverletzung 
ohne Haupttäter/in 

12 6,3 

Unfall 5 2,6 
Gesamt 189 100,0 

In der dritten Hellfeldstudie konnten in 85,4 Prozent der 981 
Fälle (838 Fälle) der Zufallsstichprobe aus dem Vorgangsbe-
arbeitungssystem umfassende Informationen zur Bewertung 
des Tatortes und/oder -kontextes erhoben werden. In 47,4 
Prozent der Fälle (397 Fälle) konnte aufgrund der vorliegen-
den Daten mit Sicherheit festgestellt werden, dass diese sich 
innerhalb eines Schulgebäudes, dem umfriedeten Gelände 
einer Schule oder im unmittelbaren Umfeld einer Schule er-
eignet haben. In 20,3 Prozent der Fälle (170 Fälle) konnte 
dies nicht sicher festgestellt werden. 46,5 Prozent der Fälle 
(390 Fälle) ereigneten sich den vorliegenden Daten zufolge 
im Schulkontext, in 22,1 Prozent der Fälle (185 Fälle) blieb 
dies unklar. Eine ausführliche Übersicht hierzu gibt Tabelle 2. 

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die konkreten Tatorte in 
den 397 Fällen, die innerhalb eines Schulgebäudes, im um-
friedeten Gelände einer Schule oder im unmittelbaren Umfeld 
einer Schule begangen wurden. Analog dazu zeigt Tabelle 4, 
um welche konkreten Kontexte es sich in den 390 Fällen han-
delte, die sich in einem Schulkontext ereigneten. 
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Tabelle 2: Tatorte und -kontexte (Hellfeldstudie 3) 
Ort Kontext 

  ja nein unklar gesamt 

ja 
Anzahl 275 40 82 397 
Prozent 32,8 4,8 8,8 47,4 

nein 
Anzahl 34 190 47 271 
Prozent 4,1 22,7 5,6 32,2 

unklar 
Anzahl 81 33 56 170 
Prozent 9,7 3,9 6,7 20,3 

gesamt 
Anzahl 390 263 185 838 
Prozent 46,5 31,4 22,1 100,0 

 
Tabelle 3: Tatorte (Hellfeldstudie 3) 

Ort Anzahl Prozent 
Schulgelände 191 48,1 
Schulgebäude 92 23,5 
Keine konkrete Angabe 78 19,6 
Unmittelbares Schulumfeld 36 9,1 

 
Tabelle 4: Tatkontexte (Hellfeldstudie 3) 

Kontext Anzahl Prozent 
Keine konkrete Angabe 141 36,2 
Schulweg 87 22,3 
Pause 57 14,6 
Unterricht 50 12,8 
Schulschluss 36 9,2 
Vor Schulbeginn 8 2,1 
Schulveranstaltung 4 1,0 
Schulausflug 4 1,0 
Internet/Telefon/SMS 3 0,8 

Bis zum Jahr 2019 hätte das Merkmal Tatörtlichkeit Schule 
angekreuzt werden sollen, wenn entweder der Tatort ein 
Schulgebäude, Schulgelände oder Schulumfeld war oder ein 
Schulkontext gegeben war. Bei ausschließlicher Betrachtung 
der Fälle aus den Jahren 2010 bis 2019 zeigt sich, dass in 
mindestens 48,7 Prozent der Fälle (478 Fälle) das Merkmal 
Tatörtlichkeit Schule fälschlicherweise nicht gesetzt wurde. In 
23,7 Prozent (18 Fälle) der 76 Fälle aus dem Jahr 2019 
wurde zudem fälschlicherweise das Merkmal Tatörtlichkeit 
Schule nicht gesetzt, in 22,4 Prozent (17 Fälle) wurde eine 
schulische Veranstaltung nicht als Ereignis angekreuzt. Beim 
Abgleich mit ausgewählten Variablen (z. B. Deliktschlüssel) 
aus dem Datensatz mit Fällen, in denen Schule als Tatörtlich-
keit angekreuzt wurde, zeigen sich keine systematischen 
Fehler.  

Bei der Betrachtung der Ergebnisse der Hellfeldstudien ist 
zudem zu berücksichtigen, dass die Aussagekraft von Hell-
felddaten insgesamt begrenzt ist, da den Strafverfolgungsbe-
hörden nicht alle Straftaten bekannt werden. Der Umfang des 
Hellfeldes ist abhängig von der Art des Deliktes sowie von 
variablen Faktoren wie dem Anzeigeverhalten oder der (poli-
zeilichen) Kontrollintensität. Studien zeigen, dass das Anzei-
geverhalten bei Gewaltstraftaten, insbesondere bei Formen 
psychischer Gewalt oder wenn für das Opfer aus der Tat 
keine körperlichen oder emotionalen Folgen resultierten, ge-
ring ist (Meyer, Jordan & Berthold 2020). Es ist entsprechend 
von einem großen Dunkelfeld auszugehen. 

Zusammenfassend kann im Hinblick auf die Aussagekraft der 
polizeilichen Daten nun Folgendes festgehalten werden: 

- Mindestens 79,1 Prozent und bis zu 91,5 Prozent der be-
trachteten Fälle, in denen als Tatörtlichkeit Schule ein-
getragen wurde, weisen einen Schulkontext auf. Unter 
Einbezug der Fälle, die zwar keinen Schulkontext haben, 
sich jedoch auf dem Schulgelände ereignet haben, han-
delt es sich um bis zu 96,1 Prozent der Fälle. Das Merk-
mal Tatörtlichkeit „Schule“ wird entsprechend in der po-
lizeilichen Sachbearbeitung zumeist korrekt gesetzt. In 
mindestens drei Prozent der Fälle erfolgen diesbezüglich 
jedoch Fehlerfassungen 

- Rund 68,3 Prozent der Fälle, in denen als Tatörtlichkeit 
Schule eingetragen wurde, entsprachen mit Sicherheit 
dem Gegenstand des Projektes. Die Auswahlkriterien für 
die erste Hellfeldstudie (Tatörtlichkeit, Wochentag, Alter 
der Tatverdächtigen) erscheinen entsprechend noch ge-
eignet, den Gegenstand des Projektes abzubilden 

- Es gibt zahlreiche Fälle, in denen das Merkmal Tatört-
lichkeit Schule sowie das Ereignis Schulische Veranstal-
tung nicht in der Vorgangsbearbeitung erfasst wird und 
entsprechend nicht in die PKS NRW eingeht. Dies hat 
grundsätzlich zur Folge, dass die Aussagekraft der Da-
ten der PKS NRW zur Beschreibung der Verbreitung und 
Entwicklung des Phänomens Gewalt an Schulen einge-
schränkt ist 

- Die Änderung des Tatörtlichkeiten-Kataloges und die Er-
gänzung des Ereignis-Kataloges in der PKS NRW ab 
dem Jahr 2019 ermöglichen eine genauere Erfassung 
des Phänomens Gewalt an Schulen im Hellfeld, wenn-
gleich auch hier Fehlerfassungen in ähnlichem Umfang 
wie in den Vorjahren festgestellt werden können. 

- Das Hellfeld umfasst lediglich die Straftaten, von der die 
Polizei Kenntnis hat. Im Hinblick auf das Phänomen Ge-
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walt an Schulen ist allerdings von einem hohen Dunkel-
feld auszugehen, weshalb die Aussagekraft der polizeili-
chen Daten auch unabhängig von Fehlerfassungen ein-
geschränkt ist. 

3.3 Ergebnisse
Zunächst erfolgt die Beschreibung der Verbreitung und Ent-
wicklung des Phänomens im Hellfeld. Hierbei wird auf Er-
kenntnisse der ersten Hellfeldstudie zurückgegriffen. Im Rah-
men dieser Studie wurden alle Fälle von Jugendgewalt an 
Schulen der Jahre 2010 bis 2019 ausgewertet, in denen das 
Merkmal Tatörtlichkeit „Schule“ ausgewählt wurde, die sich 
an regulären Schultagen (Montag bis Freitag) sowie zu regu-
lären Schulzeiten (07:00-17:00 Uhr) ereignet haben und in 
denen die Tatverdächtigen im Falle aufgeklärter Taten zum 
Tatzeitpunkt zwischen 10 und 20 Jahre alt waren (siehe Ka-
pitel 1.1, 2.1). Auch für die anschließende phänomenologi-
sche Betrachtung des Gegenstandes des Projektes wurden 
die Daten der Hellfeldstudie 1 herangezogen. Ergänzt wur-
den die Befunde mit Ergebnissen aus der Hellfeldstudie 2. 
Hierin wurden zu ausgewählten Fällen weitergehende Infor-
mationen aus den Vorgangsbearbeitungssystemen der Poli-
zei Nordrhein-Westfalen ausgewertet (siehe Kapitel 2.1). Zu 
berücksichtigen sind im Hinblick auf beide Studien die Ein-
schränkungen in der Aussagekraft der Daten (siehe Kapitel 
2.2).  

3.3.1 Verbreitung und Entwicklung des Phäno-
mens 

Erkenntnisse aus der PKS NRW 2010 bis 2019 

Im untersuchten Zeitraum von 2010 bis 2019 wurden in der 
PKS NRW insgesamt 45 015 Straftaten erfasst, die dem Ge-
genstand des Projektes entsprechen. Tabelle 5 gibt einen 
Überblick über die Fälle differenziert nach Deliktgruppen. 

Den größten Anteil an allen Fällen machen Rohheitsdelikte 
aus. Zumeist handelte es sich dabei um vorsätzliche einfache 
Körperverletzungen (43,8 %, 19 703 Fälle) oder gefährliche 
Körperverletzungen (17,9 %, 8 070 Fälle). Bei den weiteren 
Straftaten der Deliktgruppe handelte es sich insbesondere 
um Bedrohungen (8,6 %, 3 864 Fälle), Raubdelikte (2,3 %, 
1 058 Fälle) und Nötigungen (2,2 %, 976 Fälle). 

Fast ein Fünftel aller Fälle machen Straftaten gegen sonstige 
Straftatbestände des StGB aus. Zumeist handelte es sich da-
bei um Beleidigungen (12,8 %, 5 778 Fälle). Zudem fallen 

hierunter insbesondere Störungen des öffentlichen Friedens 
(2,4 %, 1 093), Erpressungen (1,1 %, 485 Fälle), die Verlet-
zung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildauf-
nahmen (1,0 %, 451 Fälle), Verleumdungen (0,8 %, 361 
Fälle), üble Nachreden (0,7 %, 307 Fälle), Volksverhetzun-
gen (0,3 %, 134 Fälle) und Gewaltdarstellungen (0,2 %, 100 
Fälle). 

Tabelle 5: Registrierte Straftaten nach Deliktgruppen (Hell-
feldstudie 1) 

Deliktgruppe Anzahl Prozent 
Straftaten gegen das Leben 7 0,0 
Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung 

1 676 3,7 

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit 

34 429 76,5 

Straftaten gegen sonstige Straftatbe-
stände des StGB 

8 053 17,9 

Straftaten gegen strafrechtliche Ne-
bengesetze 

850 1,9 

Gesamt 45 015 100,0 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung machen 
rund vier Prozent aller Fälle aus. In dieser Deliktgruppe wur-
den zumeist Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
(1,3 %, 581 Fälle), der Verbreitung, des Erwerbs und des Be-
sitzes insbesondere kinder- und jugendpornografischer 
Schriften (0,9 %, 415 Fälle), sexueller Übergriffe, sexueller 
Nötigungen und Vergewaltigungen (0,7 %, 295 Fälle) sowie 
sexueller Belästigung (0,5 %, 242 Fälle, nur 2017–2019) po-
lizeilich registriert. 

Im Hinblick auf die Straftaten gegen strafrechtliche Nebenge-
setze wurden Straftaten gegen das Waffengesetz (1,8 %, 
801 Fälle) und Straftaten gegen das Sprengstoffgesetz 
(0,1 %, 47 Fälle) berücksichtigt.  

Im Zeitverlauf zeigt sich zunächst ein kontinuierlicher Rück-
gang der Zahlen von 2010 bis 2015 um rund 40,5 Prozent 
von 6 019 auf 3 580 registrierte Taten. In den Folgejahren 
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Abbildung 1: Schulformen 
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kommt es zu einem Anstieg der Fallzahlen um rund 20,4 Pro-
zent auf 4 311 registrierte Fälle. Aufgrund der Änderungen in 
der PKS-Erfassung (siehe Kapitel 2.1) ist das Jahr 2019 mit 
5 733 Fällen nicht vergleichbar mit den Vorjahren. 

Wie bereits in Kapitel 3.1 erläutert wurde, werden den Straf-
verfolgungsbehörden jedoch längst nicht alle Straftaten be-
kannt. Insbesondere bei der ubiquitären Jugendgewalt ist da-
von auszugehen, dass ein hohes Dunkelfeld besteht. Dies gilt 
auch für Jugendgewalt an Schulen. Eine aktuelle und perio-
disch angelegte Dunkelfeldstudie in Form von Täter- und Op-
ferbefragungen von Schülerinnen und Schülern zu Gewalt an 
Schulen gibt es in Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit 
nicht.  

3.3.2 Phänomenologische Erkenntnisse 

Fälle 

Gemäß der ersten Hellfeldstudie wurden im Zeitraum von 
2010 bis 2019 in der PKS NRW 45 015 Fälle erfasst, die dem 
Gegenstand des Projektes Jugendgewalt an Schulen ent-
sprechen. Bei dem Großteil der Fälle handelt es sich um voll-
endete Straftaten (96,3 %) und nicht um Versuche (3,7 %). 

Zudem agierten die Täterinnen und Täter in den meisten Fäl-
len allein (76,4%). Die Fälle verteilen sich relativ gleichmäßig 
auf die Wochentage (Tabelle 6). 

Tabelle 6: Fälle nach Wochentagen 
Tag Anzahl Prozent 
Montag 9 280 20,6 
Dienstag 8 389 18,6 
Mittwoch 9 736 21,6 
Donnerstag 9 480 21,1 
Freitag  8 130 18,1 
Gesamt 45 015 100,0 

Kontext (Tatort, schulisches Ereignis, Schulform) 

Die Taten fanden gemäß der Hellfeldstudie 2 überproportio-
nal häufig an Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen, 
Gesamtschulen und Sekundarschulen statt. Abbildung 1 
zeigt die Anteile in der Grundgesamtheit im Schuljahr 
2019/2020 (Ministerium für Schule und Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 2020) sowie in der Stichprobe der Hell-
feldstudie 2 im Vergleich.  
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Abbildung 2: Tatörtlichkeiten 

Bei der quantitativen Auswertung in der Hellfeldstudie lag für 
948 Fälle eine Angabe zur Tatörtlichkeit vor. Am häufigsten 
fand die Tat auf dem Schulhof, gefolgt vom Klassenraum 
statt. In einigen Fällen fand die Gewaltausübung auf dem Flur 
sowie im Treppenhaus der Schule statt oder an mehreren 
verschiedenen Örtlichkeiten der Schule (Abbildung 2). Bei 
99,3 Prozent der Fälle der Hellfeldstudie 2 fand die Tat bei 

einem schulischen Ereignis statt. Von den 777 Fällen, zu de-
nen Angaben zum Ereignis vorliegen, ereigneten sich fast die 
Hälfte in der Pause (45,7 %). 21,1 Prozent der Taten fanden 
während des Unterrichts statt. Bei Fällen außerhalb eines 
schulischen Ereignisses ereignete sich die Tat beispiels-
weise zwar auf dem Schulgelände, jedoch außerhalb der 
Schulzeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tätermerkmale 

Zu den 45 015 in der Hellfeldstudie 1 betrachteten Fällen wur-
den 56 548 Tatverdächtige polizeilich registriert. Die Tatver-
dächtigen waren größtenteils männlich (78,3 %), durch-
schnittlich 14,3 Jahre alt (Md = 14,0; SD = 2,02; siehe auch 
Tabelle 7) und hatten überwiegend die deutsche Staatsange-
hörigkeit (79,4 %). 

Angaben zum Schuljahrgang der tatverdächtigen Person fan-
den sich in 359 Fällen der Hellfeldstudie 2. Davon befanden 
sich 95,3 Prozent zwischen der 5. und 10. Klasse. Den Daten 
der Hellfeldstudie 2 zufolge begehen am häufigsten Perso-
nen aus der 9. Klasse Gewalttaten (23,7 %). 

Tabelle 7: Tatverdächtige im Altersbereich 10 bis 20-Jahren 
Alter Anzahl Prozent 

10 1 893 3,3 
11 3 389 6,0 
12 5 472 9,7 
13 8 214 14,5 
14 11 549 20,4 
15 11 256 19,9 
16 7 960 14,1 
17 3 834 6,8 
18 1 594 2,8 
19 913 1,6 
20 474 0,8 
Gesamt 56 548 100,0 

In 24,0 Prozent der Fälle der Hellfeldstudie 2 handelte es sich 
um eine Gruppentat. Dabei waren die Tatverdächtigen in den 
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Abbildung 3: Gewaltformen 

meisten Fällen zu zweit (54,8 %), in 22,8 Prozent waren sie 
zu dritt und in 17,8 % Prozent mindestens zu viert.  

Opfermerkmale 

In der Hellfeldstudie 1 wurden 39 438 Opfer in einer Alters-
spanne von 0 bis 97 Jahren polizeilich registriert. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass Daten zu Opfern in der PKS nur bei 
strafbaren Handlungen gegen höchstpersönliche Rechtsgü-
ter (Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Ehre, sexu-
elle Selbstbestimmung) erfasst werden.  

Die Opfer waren zumeist männlich (63,6 %), durchschnittlich 
16,7 Jahre alt (Md = 14,0; SD = 10,25) und hatten überwie-
gend die deutsche Staatsangehörigkeit (87,6 %).  

Bei den Opfern der Taten handelte es sich nach der Hellfeld-
studie 2 in den meisten Fällen um Schülerinnen und Schüler 
(86,9 %). Von 320 Fällen mit Angaben zum Jahrgang befand 
sich das Opfer zu 96,3 Prozent zwischen der 5. und 10. 
Klasse. Am häufigsten befand sich das Opfer im 7. (20,3 %) 
oder im 8. (20,6 %) Schuljahrgang.  

Gewaltformen 

Abbildung 3 gibt einen Überblick über die eingesetzten For-
men psychischer und körperlicher Gewalt gemäß Hellfeldstu-
die 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei etwa der Hälfte der in der Hellfeldstudie 2 betrachteten 
Fälle (47,4 %) kam es zu psychischer Gewalt gegen das Op-
fer, bei mehr als drei Vierteln (79,0 %) der Fälle zu körperli-
cher Gewalt. In etwas mehr als einem Viertel der Fälle 
(27,5 %) wurde psychische und körperliche Gewalt angewen-
det. 

In 21,5 Prozent der Fälle kam es wiederholt zu psychischer 
Gewalt. Dabei ist jedoch davon auszugehen, dass entspre-
chende Informationen in den Sachverhaltsdarstellungen 
nicht immer beinhaltet waren. In 11,3 Prozent der Fälle wurde 
die psychische Gewalt mit einer Waffe oder einem Werkzeug 
unterstrichen. In den meisten Fällen handelte es sich dabei 
um ein Messer (78,1%).  
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In über der Hälfte der Fälle mit körperlicher Gewalt wurde das 
Opfer geschlagen. Der Täter schlug dabei oftmals mit der 
Faust zu (58,7 %). In einigen Fällen wurde das Opfer getre-
ten, gestoßen oder gewürgt. In manchen Fällen wurde dem 
Opfer an den Haaren gezogen oder ihm ein Bein gestellt. Bei-
spiele für weniger häufige Taten waren das Bewerfen des 
Opfers mit einem Gegenstand (3,5 %), sexuelle Belästigung 
(3,1 %) oder das Schlagen des Kopfes des Opfers gegen ei-
nen Gegenstand (2,1 %). Am häufigsten wurde das Opfer 
vom Täter am Kopf getroffen (55,9 %), auch Extremitäten 
(28,0 %) und Torso (25,9 %) waren oft betroffen.  

In 456 Fällen lagen Erkenntnisse darüber vor, ob das Opfer 
zum Zeitpunkt der Tat alleine oder in Begleitung war. Zumeist 
befand sich das Opfer in Begleitung (87,1 %).  

In 10,4 Prozent aller Fälle psychischer und körperlicher Ge-
walt wurde eine Waffe oder ein anderes Tatmittel eingesetzt. 
Dabei handelte es sich in 1,3 Prozent um eine Waffe (Mes-
ser, Schlagring, Schlagstock, Softair), in 1,3 Prozent um 
Reizgas, und darüber hinaus um verschiedene andere Ge-
genstände (z. B. Feuerzeug, Flasche, Knallkörper, Schere, 
Stock, Möbel).  

Mobbing (Dauer, Folgen) 

Von den 1 198 Fällen der Hellfeldstudie 2 beinhalteten 9,5 
(114) Prozent Mobbing. Das Mobbing dauerte in 23,6 Prozent 

der Fälle ein bis fünf Monate an und in 76,4 Prozent der Fälle 
zwischen fünf Monaten und zwei Jahren.  

Internet (Chatgruppen, Form) 

Die Taten fanden in 7,5 Prozent (90) der Fälle im Internet 
oder mit Hilfe des Internets statt. Dabei wurden häufig Chat-
gruppen genutzt (65,1 %). In 39,1 Prozent der Fälle wurden 
Fotos oder Videos des Opfers geteilt.  

Auswirkungen (Psychische Folgen, Körperliche Folgen) 

In 8,1 Prozent (97) aller Fälle der Hellfeldstudie 2 lagen Hin-
weise auf psychische Folgen der Taten vor, wobei am häu-
figsten die Angst, in die Schule zu gehen, genannt wurde 
(43,3 %). Auch die Angst vor dem Tatverdächtigen (17,5 %) 
oder generelle Angst (14,4 %) wurde häufig angegeben.  

In 53,3 Prozent (639) aller Fälle waren in den Sachverhalts-
darstellungen körperliche Folgen für die Opfer dokumentiert. 
Am häufigsten traten dabei Rötungen, Prellungen, Schwel-
lungen oder Hämatome auf (35,7 %), gefolgt von Platzwun-
den oder blutigen Wunden (8,8 %), Kratzern oder Schürfwun-
den (6,9 %) und Knochenbrüchen (5,8 %). Auch körperliche 
Folgen wie Kopfschmerzen/Kreislaufprobleme (11,1 %), 
Schädel-Hirn-Traumata (5,2 %) und Nasenbluten (4,5 %), 
lassen sich innerhalb des Datensatzes finden. 
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4 Qualitative Interviews

4.1 Datenerhebung 
Im Rahmen des Projektes wurden systematisierende Inter-
views durchgeführt. Systematisierende Experteninterviews 
werden angewendet, wenn es gilt, bereits vorliegendes Wis-
sen zu systematisieren und zu vertiefen. Die Interviewform 
ermöglicht es, „das aus der Praxis gewonnene, reflexiv ver-
fügbare und spontan kommunizierbare Handlungs- und Ex-
pertenwissen“ zu fokussieren (Bogner & Menz, 2005, S. 37). 

Experteninterviews zeichnen sich durch ihre Zielgruppe aus 
(Kruse, 2014). Es liegen verschiedene Expertenbegriffe vor 
(Bogner & Menz, 2005). Im Rahmen dieser Studie wurde ein 
wissenssoziologischer Begriff verwendet. Aus wissenssozio-
logischer Perspektive werden Expertinnen und Experten über 
die Struktur ihres Wissens als solche definiert. 

Es wurden 14 Expertinnen und Experten aus den Bereichen 
Polizei, Schule, Soziale Arbeit und Wissenschaft interviewt. 
Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Interviewteilnehmerin-
nen und -teilnehmer. 

Die Interviews wurden in leitfadengestützter Form durchge-
führt (Kruse, 2014). Der Leitfaden beinhaltete eine Warm-Up- 
und eine Abschlussfrage sowie vier inhaltliche Themenkom-
plexe. Der erste Themenkomplex befasste sich mit der Ver-
breitung und Entwicklung von Gewalt an Schulen. Hierbei 
wurden retro- und prospektive Fragen gestellt. Der zweite 
Themenkomplex fokussierte die Ursachen des Phänomens. 
Hierbei wurden auch Opfer- und Täter/innen-Merkmale erho-
ben sowie Fragen zum Einfluss des Schulkontextes im Ver-
gleich zu anderen Kontexten gestellt. Der dritte Fragenkom-
plex bezog sich auf Ansatzpunkte zur Bekämpfung des Phä-
nomens. Schließlich wurde im vierten Themenkomplex nach 
der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure (z. B. Polizei 
und Schule) im Hinblick auf die Bekämpfung des Phänomens 
gefragt. Der Leitfaden wurde im Rahmen von zwei intern 
durchgeführten Interviews einem Pretest unterzogen.  

Die Interviews wurden während der COVID-19-Pandemie im 
Jahr 2021 telefonisch geführt. Sie wurden mit Hilfe eines Ton-

bandgerätes aufgezeichnet und im Anschluss daran transkri-
biert. Die Transkription erfolgte angelehnt an die von 
Kuckartz (2010) formulierten Regeln. Im Rahmen der Tran-
skriptionen wurden die Interviews pseudonymisiert, sodass 
eine Rückverfolgung auf die jeweils interviewte Person ohne 
Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr möglich 
ist. Zugunsten des Qualitätskriteriums der Intersubjektivität 
wurden die Interviews größtenteils durch jeweils zwei Inter-
viewerinnen/Interviewer durchgeführt.  

Tabelle 8: Interviewte Expertinnen und Experten 

Bereich 
Aufgabenbereich Interview-
teilnehmer/innen 

Anzahl  
Interviews 

Polizei 

Kriminalprävention/  
Opferschutz 

1 

Sachbearbeitung  
Jugendkriminalität 

2 

Jugendkontaktbeamte 
(„Jucops“) 

1 

 
Schule 

Schulpsychologie 1 
Lehrer/innen 1 
Sozial- und Medienpädagoge 1 

 Schulleitung 1 

Soziale Arbeit 
Jugendgerichtshilfe 1 
Schulsozialarbeit 1 

Wissenschaft 
Kriminologische Forschung 
zum Phänomen Gewalt an 
Schulen 

4 

Gesamt 14 

Die Auswertung der Transkripte erfolgte über eine strukturie-
rende qualitative Inhaltsanalyse angelehnt an Mayring 
(2015). Für die Kodierung der Transkripte wurde die Software 
MAXQDA verwendet, mit der die kategoriale Auswertung der 
Daten ermöglicht wurde. Für Zitate von Experten aus dem 
Bereich Polizei wurde das Kürzel „Pol.“ verwendet, für den 
Bereich Schule „Schul.“, Soziale Arbeit „Soz.“ und Wissen-
schaft „Wiss.“.
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4.2 Ergebnisse zur Kriminalitätslage und -ent-
wicklung 

Bei den Befunden der verschiedenen Interviews mit Exper-
tinnen und Experten zur Frage nach der Verbreitung und Ent-
wicklung der Jugendgewalt an Schulen lassen sich unter-
schiedliche Antworttendenzen erkennen. Zunächst einmal 
wurde jedoch vor allem von Seiten der Expertinnen und Ex-
perten aus dem Bereich Wissenschaft angemerkt, dass gesi-
cherte Aussagen nur schwer möglich seien, da es insbeson-
dere in den zehn den Interviews vorausgegangenen Jahren 
kaum Dunkelfeldforschung im Bereich Jugendgewalt an 
Schulen gegeben habe. Die Einschätzungen der Inter-
viewpartnerinnen und Interviewpartner lassen sich zu folgen-
den Aussagen zusammenfassen:  

Bezüglich des Bereichs der körperlichen Gewalt, also z. B. 
Körperverletzungsdelikten, sei eher ein quantitativer Rück-
gang zu vermerken oder sie sei in den vorausgegangenen 
zehn Jahren zumindest auf einem gleichen Niveau geblie-
ben. Anders verhalte es sich bei der Qualität von körperlicher 
Gewalt. Hier gebe es eine seit Jahren zu beobachtende Ab-
stumpfung bei der Art und Weise der Ausführung von Gewalt-
delikten, sodass der Anteil schwerwiegender Taten innerhalb 
des Deliktsbereiches deutlich gestiegen sei und die Täter zu-
nehmend jünger würden: 

„Da geht's um die Intensität der Gewalt. Ich sag mal, wenn 
ich die PKS zum Beispiel mir anschaue und werte zehn Kör-
perverletzungsdelikte aus und hab‘ die gleiche Summe viel-
leicht, oder vielleicht sogar nen bisschen weniger fünf Jahre 
später. Sagen wir mal, ne Tendenz nach unten. Also insge-
samt haben wir ja eine Tendenz INSGESAMT leicht nach un-
ten. So, und wenn ich mir dann diese gefährlichen Körperver-
letzungen im Detail anschaue, dann werd‘ ich feststellen, zu-
mindest ist das bei uns in Stadt X so, dass die Art und Weise 
der Gewaltausführung sich geändert hat. Da hat man früher 
vielleicht mal drei gegen einen gehabt und dann wurde ge-
kloppt. Heute wird aber auf dem Boden liegend noch mächtig 
reingetreten.“ (Pol. 3, Pos. 6) 

„Den Klassiker, den man immer wieder hört, den man ja auch 
aus anderen Gewaltuntersuchungen an Jugendlichen auch 
mit Blick auf Gewalt, Kriminalität und Körperverletzungsdelik-
ten und so weiter heraus (…), ist, dass eine gewisse Hemm-
schwelle gebrochen zu sein scheint. Das will heißen, man tritt 

solange auf einen ein bis er nicht mehr wird.“ (Wiss. 1, Pos. 
13). 

Anders als bei körperlicher Gewalt verhält es sich laut der 
einstimmigen Angaben der Expertinnen und Experten im Be-
reich Cybermobbing und in Bezug auf andere Formen psy-
chischer Gewalt im Internet. Hier sei in den den Interviews 
vorausgegangenen zehn Jahren ein massiver Anstieg der 
Fallzahlen zu beobachten, der mit verschiedenen Ansätzen 
erklärt werden könne. Zunächst einmal sei Cybermobbing an 
sich ein recht neues Phänomen, für das es zuvor schlichtweg 
nicht die technischen Voraussetzungen gegeben habe. Straf-
taten im digitalen Bereich seien jedoch mittlerweile durch den 
geringen nötigen Aufwand und den Schutz von Täterinnen 
und Tätern durch die gegebene Anonymität ein nahezu tägli-
ches Phänomen. Es könne sich hierbei zum einen um eine 
Verlagerung vom analogen in den digitalen Raum handeln. 
Die Sozialen Medien machten es möglich, Mitschülerinnen 
und Mitschüler auszugrenzen, zu beschämen und zu schädi-
gen, ohne „sichtbar“ zu werden und Konsequenzen befürch-
ten zu müssen. Da Lehrkräfte oft keinen Einblick in die Ge-
schehnisse hätten, könnte häufig nicht eingegriffen werden. 

Ein Bindeglied zwischen körperlicher Gewalt und Cybermob-
bing sowie anderen Gewaltformen im Internet sehen die Ex-
pertinnen und Experten einerseits darin, dass einer körperli-
chen Auseinandersetzung mittlerweile häufig ein Konflikt im 
digitalen Bereich voranginge. Andererseits sei das Filmen 
und Verbreiten von Gewalthandlungen eine weitere Möglich-
keit, Mitschülerinnen und Mitschüler im digitalen Raum zu er-
niedrigen. Hier sei ein ähnliches Absinken der Hemm-
schwelle zu beobachten, wie es bei der Qualität körperlicher 
Gewalt der Fall sei. Ein Umstand, der zusätzlich zu einer Zu-
nahme von Mobbing im digitalen Raum führe, sei die große 
Reichweite Sozialer Medien. Diese führe dazu, dass die Zahl 
der „Mitläufer“ sich stark vergrößere, was eine schnellere 
und/oder heftigere Eskalation von Konflikten begünstige.  

Auch der Bereich der sexuellen Gewalt nehme den Eindrü-
cken der Befragten zufolge tendenziell zu, sowohl im realen 
als auch im virtuellen Raum. 
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„(…) Was definitiv auch noch zugenommen hat, das hab ich 
ganz vergessen zu sagen, ist die sexualisierte Gewalt gegen-
über Schülerinnen. Also die verbale Gewalt da hat sich defi-
nitiv verändert, wo es ganz oft zu massiven Grenzverletzun-
gen kommt.“ (Schul. 1, Pos. 66). 

Insgesamt sei davon auszugehen, dass der überwiegende 
Teil der in Schulen ausgeübten Gewalt der psychischen Ge-
walt zuzuordnen sei.  

„Psychische, verbale, weichere Formen der Gewalt haben 
immer dominiert und werden immer dominieren.“ (Wiss. 2, 
Pos. 15). 

Zum Bereich der Drogenkriminalität gab es heterogene Äu-
ßerungen zur Kriminalitätslage und -entwicklung. Hier scheint 
es sehr von der spezifischen Einzelschule abzuhängen, ob 
eine Zu- oder Abnahme oder überhaupt eine Problematik mit 
Rauschgiftkriminalität wahrgenommen werde. Es gebe aber 
durchaus teils massive Problemlagen in diesem Bereich, die 
oft mit dem Auftreten von Gewaltkriminalität in Verbindung 
stünden: 

„(…) Der Zusammenhang ist gewissermaßen so, dass man 
ein Syndrom daraus erstellen kann. Wir haben diejenigen, die 
in gewaltaktiven Peergroups sind, die in zunehmendem 
Maße auch mit illegalisierten Drogen auseinandersetzen be-
ziehungsweise die konsumieren und die dann auch in ganz 
überproportionalem Maße in besonderer Weise mit physi-
scher Gewalt auffällig werden.“ (Wiss. 1, Pos. 27) 

Straftaten gegen das Leben stellten an Schulen nach wie vor 
absolute Ausnahmen dar und nur einer der Experten berich-
tete hierzu von zwei ihm bekannten Vorfällen. 

Die Aussagen der Expertinnen und Experten dazu, ob Ge-
waltdelikte eher von Alleinhandelnden oder in der Gruppe 
verübt werden, lassen sich nur vage zusammenfassen. Taten 

aus einem Gruppenkontext heraus sind naturgemäß im Be-
reich des (Cyber-) Mobbings zu finden. Hier habe sich die 
Zahl der Täterinnen und Täter zwar nicht erhöht, jedoch sei 
die Gruppe der Mitläuferinnen und Mitläufer oder „Bystander“ 
durch die Sozialen Medien stark gestiegen. Körperliche Ge-
waltdelikte, ausgeübt durch mehrere Täterinnen und Täter, 
seien vor allem innerhalb sozialer Brennpunkte zu verorten, 
in denen sich bandenartige Strukturen Gruppenrivalitäten 
ausbilden. 

Angaben zur Verteilung von Opferstatus nach Alter oder 
Jahrgangsstufe ließen sich aus den Interviews nicht extrahie-
ren. Jedoch gab es einige Aussagen dazu, dass Personen, 
die sich häufig und ausschließlich in der „Opferrolle“ wieder-
fanden, auch überzufällig häufig gewisse Charaktereigen-
schaften aufwiesen. Den „reinen“ Opfertypus gebe es selten. 
Dieser sei am ehesten damit zu beschreiben, dass betroffene 
Schülerinnen und Schüler bzgl. Körperhaltung, Sprache und 
Auftreten eine deutliche und ständige Unterwürfigkeit in Inter-
aktionen signalisierten und wenig „Präsenz“ aufwiesen. 
Diese Konstellation bliebe jedoch die Ausnahme. In den 
überwiegenden Fällen liege z. B. bei Mobbingopfern häufig 
mindestens ein Merkmal vor, das sie deutlich von ihren Mit-
schülerinnen und Mitschülern unterscheide. Dies könne die 
Sprache oder die Religion aber auch der soziale Status oder 
allgemeine Defizite oder Schwächen sein. Auch seien Schü-
lerinnen und Schüler, die die schulische Leistung mehr als 
die Integration in das Klassengefüge fokussierten, häufiger 
das Ziel von Ausgrenzungen. Je nach Klassenklima reichten 
solch kleine Merkmale bereits aus, um Angriffe oder Aus-
grenzung zu erfahren. Im Folgenden hinge es dann oft von 
der Reaktion der jeweiligen Schülerin bzw. des jeweiligen 
Schülers auf die Aggressionen ab, ob diese weitergeführt 
oder abgebrochen würden. Erfolge aufgrund von niedrigem 
Selbstwert und mangelnder Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
keine deutliche Gegenwehr durch das Opfer, könne sich eine 
Mobbingdynamik zum Teil sehr schnell entwickeln.  

4.3 Ergebnisse zu den Ursachen 
4.3.1 Schulbezogene Einflussfaktoren 

Bezüglich der Schulformen Haupt-, Gesamt- und Förder-
schule (Realschulen fanden keine nennenswerte Erwäh-
nung) decken sich die Expertenmeinungen mit den quantita-
tiven Daten. Zusätzlich wurde in den Interviews der Schultyp 
„Berufsschule“ von einigen Interviewten als Gewaltschwer-

punkt hervorgehoben. Hier vereinten sich mehrere problema-
tische Bedingungen, die insgesamt zu einer gewaltfördern-
den Umgebung beitrugen. Zunächst sei das Alter der Schü-
lerinnen und Schüler deutlich höher, die mitgebrachten „Bio-
graphien“ schon verfestigt und die Einflussmöglichkeiten auf 
Problemverhalten somit begrenzt. Kurze Bildungsgänge und 
die Ausrichtung der Lehrerschaft auf reine Stoffvermittlung 
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führten zu einem lockeren Sozialgefüge, das einen Nährbo-
den für Gewalt darstelle. Gymnasien seien hingegen weitest-
gehend „friedliche Orte“ mit einer „pazifizierenden Wirkung“. 
Vor allem körperliche bzw. wahrnehmbare Gewalt spielten 
hier eine sehr untergeordnete Rolle. Dies sei damit zu erklä-
ren, dass Schülerinnen und Schüler dieser Schulform durch 
die über Schulnoten vermittelten Sanktionen erreichbar und 
auch disziplinierbar seien. Nichtsdestotrotz spiele Gewalt im 
virtuellen Raum auch in Gymnasien eine Rolle und die Ten-
denz werde auch hier als steigend wahrgenommen. 

Die Befunde sind immer vor dem Hintergrund regionaler Un-
terschiede, Stadt-/Land-Gefälle und nicht zuletzt mit Blick auf 
die Ebene Einzelschule zu betrachten. Ein Experte aus dem 
wissenschaftlichen Bereich fasst hierzu zusammen: 

„Es gibt sicherlich in vielen Mittelschulen, Oberschulen, also 
im oberen Bereich, größere Probleme, was physische Gewalt 
anbelangt, insbesondere in sozialen Brennpunkten. Aber 
wenn Sie in einer Studie (…) das Gewaltausmaß in ein Ran-
king bringen, alle Einzelschulen, dann haben Sie eine bunte 
Mischung. Von Gymnasium und Gesamtschulen und so wei-
ter. Das hängt sehr von der sozialen Lage der Schülerschaft, 
sehr vom Einzugsbereich ab. Also es ist ein sehr, sehr hete-
rogenes, buntes Bild.“ (Wiss. 2, Pos. 12) 

Fälle besonders problembehafteter Einzelschulen gebe es 
dann, wenn verschiedene Konfliktlinien zusammenträfen. 
Beispielhaft könnte hier eine „Brennpunktschule“ mit einer 
multiethnischen Schülerschaft angeführt werden. Hier sei 
grundsätzlich ein größerer integrativer Aufwand erforderlich, 
um allein eine kulturelle und sprachliche Verständigung zu 
ermöglichen. Dies erfordere finanzielle Mittel sowie vermehr-
tes Engagement aufseiten von Lehrerinnen und Lehrern so-
wie Eltern. Typischerweise sei eine kulturelle Durchmischung 
aber verstärkt in sozioökonomisch schwächeren Regionen 
anzutreffen, sodass jene Ungleichheiten eben nicht aufge-
fangen werden könnten und sich „problematische Klientel“ an 
solchen Brennpunkten verdichte. Da Bildungserfolg in 
Deutschland sehr stark herkunftsabhängig sei, führe dies zu 
einer verbreiteten Wahrnehmung der eigenen Perspektivlo-
sigkeit und somit einer permanenten Ausgrenzungserfah-
rung. Die soziale Ungleichheit löse Minderwertigkeitsgefühle 
und dadurch Frust aus, der das Auftreten vor allem körperli-
cher Gewalt verstärke. Dies sei unter anderem unter status-
niedrigen, männlichen Jugendlichen mit einer Hinwendung 
zu „Männlichkeitsmustern“ verbreitet, die sich durch die Aus-

übung von Dominanzverhalten und körperlicher Gewalt zu-
mindest in einem Teilbereich ihres Lebens als selbstwirksam 
und bedeutend erleben könnten. 

Zum Einfluss schulischer Umstände und dem allgemeinen 
Schulkontext für die Ausübung von Gewalt durch Schülerin-
nen und Schüler lassen sich einige markante Aussagen aus 
den Experteninterviews extrahieren. Zunächst waren einige 
Anhaltspunkte dazu zu finden, dass schon der reine Zustand 
des Schulgebäudes und dessen räumliche bzw. optische Ge-
gebenheiten einen Einfluss auf das Vorkommen von Gewalt 
haben können. So gebe es Parallelen zwischen Anzeichen 
von Verwahrlosung (Graffiti, defekte Sanitäranlagen) sowie 
einer insgesamt schlechten Ausstattung von Schulen und der 
dort vorherrschenden Gewalt. Hier ist zu berücksichtigen, 
dass die Richtung des Zusammenhangs durch das reine Be-
obachten des gemeinsamen Auftretens nicht festgelegt ist. 
Es wäre demnach auch denkbar, dass an Schulen mit einem 
gewaltaffinen Klima eher Vandalismus etc. auftritt und das 
Schulgebäude somit verfällt. Ein Umstand, der jedoch augen-
fällig für die Entwicklung von Gewalt ursächlich ist, ist Platz-
mangel im Schulgebäude. Räumliche Enge gepaart mit ei-
nem ständigen Wechsel der Klassenräume und somit fehlen-
der Wohlfühl- und Rückzugsräume wurden von mehreren Ex-
pertinnen und Experten als gewaltbegünstigende Faktoren 
genannt.  

In den Interviews ließen sich naturgemäß nur allgemeine An-
haltspunkte zu konkreten Orten oder Zeiten der Gewaltaus-
übung finden. Hier ist zusammenzufassen, dass es primär 
dort zu offen gezeigter Gewalt kommt, wo eine Aufsicht durch 
Lehrpersonal zeitlich oder örtlich nicht gegeben ist. Sei eine 
Lehrkraft präsent, würde sichtbare Gewaltausübung wirksam 
verhindert, so die einstimmigen Angaben der Interviewpart-
nerinnen und Interviewpartner. Insgesamt kommt dem 
Thema der „Präsenz“ offenbar große Bedeutung bei der Ver-
hinderung von Gewalt an Schulen in all ihren Formen zu. Die 
folgende Aussage fasst verschiedene Aspekte hierzu zusam-
men: 

„… ganz wichtig in der Schule, das ist das alte Programm: 
Sehr gute Pausenaufsicht, kein Wegschauen, kein Ignorie-
ren, Aufstellung von klaren Klassen- und Schulregelungen - 
was wollen wir nicht? Und das hat dann- zu Beginn, und nicht 
erst, wenn die Probleme auftreten, sondern zu Beginn eines 
Schuljahres muss das kommuniziert werden. Und da sind wir 
auch weitergekommen, nach meiner Beobachtung läuft das 
heute an den Schulen besser. Die Lehrer schauen nicht mehr 
weg, die Lehrer kümmern sich drum. (…) Also wir müssen 
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hier zuerst aber auch Konsens in der Schulleitung und in den 
Lehrkräften erzeugen, an einem Strang zu ziehen.“ (Wiss. 3, 
Pos. 27). 

Hier wird der „Sozialisationsraum Schule“ aufgegriffen, der 
einhellig auch durch viele der anderen Expertinnen und Ex-
perten als entscheidendes Moment der Verhinderung und 
Verminderung von Gewalttendenzen an Schulen dargestellt 
wird. Durch die Schulpflicht sei im Gegensatz zum häuslichen 
Umfeld die Erreichbarkeit nahezu aller Kinder und Jugendli-
chen gegeben. Dem wohne ein enormes Potential inne, an-
dere negative Einflüsse in der Lebensrealität von Schülerin-
nen und Schülern auszugleichen und abzufedern, da durch 
die Sekundärsozialisation innerhalb der Schule ein Anglei-
chungsprozess eigener Normen und Einstellungen an die 
dort bestehenden stattfinde. Ein entsprechender negativer 
Einfluss sei jedoch auch denkbar: 

„Es ist empirisch qualitativ nachgewiesen worden. Es lässt 
sich theoretisch auch begründen. Das empirische Ergebnis 
war, Jugendliche, die aus einem friedlichen Schulkontext ge-
kommen sind und in einen aggressiveren Schulkontext hin-
eingekommen sind, sind aggressiver geworden. Jugendliche, 
die aus einem aggressiveren Schulklima gekommen sind und 
in ein friedliches Schulklima hineingekommen sind, sind typi-
scherweise friedlicher geworden. So und das lässt sich mit 
einer Theorie erläutern, die auf den amerikanischen Soziolo-
gen Erving Gofman zurück geht, die Rahmenanalyse. Ganz 
einfach gesagt, ich frage immer, wenn ich in eine Situation 
hineinkomme, worum geht es hier, nach welchen Regeln wird 
hier gespielt, woran muss ich mich orientieren, welche Mög-
lichkeiten habe ich, einzuwirken und wenn jemand die Erfah-
rung macht, mein Verhalten, mein aggressives Verhalten das 
kommt hier überhaupt nicht an. Ich bin hier der Idiot und der 
Außenseiter und die meiden mich alle und ich werde ständig 
sanktioniert, dann überlegt man sich, inwieweit man als Ein-
zelner sein Verhalten vielleicht doch etwas anpasst. Das 
zweite ist genau umgekehrt, wenn ich erlebe, ich kann in ei-
ner Umgebung nur bestehen, wenn ich aggressiv bin, an-
sonsten gehe ich unter, dann passt man auch sein Verhalten 
diesbezüglich an bis zu einem gewissen Grad.“ (Wiss. 1, Pos. 
27). 

Mehr noch als beim Abbau von unerwünschtem Verhalten 
komme der Schule grundsätzlich eine entscheidende Rolle 
beim Aufbau prosozialer Normen zu. Abweichendes Verhal-
ten ist häufig Teil einer normalen Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen, entscheidend beim weiteren Verlauf der 
Biographie sei eine enge Begleitung dieser Passage und ein 

konsequenter, kooperativer Umgang mit dem Überschreiten 
schulinterner Normen. Hier sei eine aktive Rolle der Schule 
beim Umgang mit Gewalt und Konflikten erforderlich, auch 
durch die Durchführung wiederkehrender Präventionspro-
gramme zu Beginn eines jeden Schuljahres. Das Schulklima 
müsse durch klare Normen und Werte aktiv festgelegt und 
diese durch alle Beteiligten i.S. einer „Corporate Identity“ ge-
lebt und verteidigt werden. Dies würde auch bedeuten, sich 
einerseits bei Verstößen gegen die Schulnormen aktiv zu po-
sitionieren (bis hin zur Anzeigenstellung gegen gewaltaus-
übende Schüler) und andererseits die Opfer von Schulgewalt 
entschieden zu schützen. Gerade diese enge, konsequente 
Begleitung der Entwicklung des Sozialverhaltens von Schü-
lerinnen und Schülern sei während der COVID-19-Pandemie 
über lange Zeitphasen entfallen. Dies habe man in den Mo-
naten nach Aufhebung der Schulverbote deutlich zu spüren 
bekommen, da es in dieser Zeit i.S. eines Nachholeffektes 
zunächst zu deutlich mehr Grenzüberschreitungen und ag-
gressiven Verhaltensweisen auf Seite der Schülerinnen und 
Schüler gekommen sei, bevor sich dieser Überschuss im 
Verlauf der Wiederaufnahme von Präsenzunterricht wieder 
austarierte. 

Derjenige schulinterne Einflussfaktor auf Gewalt an Schulen, 
der durchweg in den qualitativen Interviews als der prägnan-
teste benannt wurde, schließt sich an den vorangegangenen 
Abschnitt über das grundsätzliche Klima an einer Schule an. 
Die Rolle der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers als 
Modell und Hüter der Einhaltung kooperativer und respekt-
voller Verhaltensweisen sei bei der Ausbildung prosozialer 
Normen ausschlaggebend. Im Einklang hierzu zeigen allge-
meine Erkenntnisse der Schul- und Unterrichtsforschung, 
dass Engagement und Verhalten der tätigen Lehrkraft einen 
erheblichen Einfluss auf die Interaktion zwischen Schülerin-
nen und Schülern haben. Aufgrund des seit längerer Zeit 
schon bestehenden Lehrermangels und der damit einherge-
henden, vor allem zeitlichen, Überforderung, nehme die Ver-
antwortungsübernahme von Lehrkräften für Erziehungs- und 
Sozialisationsaufgaben mehr und mehr ab. Gelebte Präsenz 
und ein konsequentes „Hinschauen“ gingen aufgrund von 
Ressourcenknappheit zurück und Lehrkräfte konzentrierten 
sich vorrangig auf die Erfüllung des straffen Curriculums. Die 
Bearbeitung zwischenmenschlicher Probleme oder Konflikte 
werde vermehrt auf Vertrauenslehrerinnen und -lehrer sowie 
Schulpsychologinnen und -psychologen ausgelagert, die ih-
rerseits jedoch kein Teil des Klassengefüges seien und sich 
nicht selten ebenfalls am Rande der Belastungsgrenze be-
fänden. 
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4.3.2 Tätermerkmale 

Viele der interviewten Expertinnen und Experten berichteten, 
dass es eine hohe Fluktuation zwischen den Status „Täter“, 
„Opfer“ und „Unbeteiligte/Mitläufer“ gebe. In den letzten Jah-
ren sei ein deutlicher Zuwachs im Bereich der letzten Kate-
gorie zu beobachten, der wahrscheinlich mit der gesteigerten 
Reichweite der Sozialen Medien erklärbar sei. Abgesehen 
davon könnten die o.g. Rollen jedoch auch über wenige Mo-
nate scheinbar beliebig wechseln (Victim-Offender-Overlap). 
Es gebe aber auch „reine“ Opfer- bzw. Tätergruppen. Letz-
tere seien vor allem durch den Anteil von fünf bis sieben Pro-
zent an Schülerinnen und Schülern vertreten, den man den 
so genannten „Intensivtätern“ zuordnen könne. Diese begin-
gen über einen längeren Zeitraum häufige, systematische 
und aggressive Gewaltdelikte zum Nachteil anderer Schüle-
rinnen und Schüler und zeichneten sich durch eine Häufung 
bestimmter Merkmale aus. Hier liege zumeist eine gewaltaf-
fine Prägung in der Erziehung vor oder es gebe sonstige gra-
vierende Probleme im Elternhaus. 80 bis 90 Prozent der die-
ser Gruppe zugehörigen Jugendlichen wiesen zudem einen 
Migrationshintergrund bei gleichzeitig niedrigem Bildungs- 
und/oder Sprachniveau auf. Mangelnde Integration führe 
dazu, dass die Kinder und Jugendlichen im Schulkontext per-
manente Misserfolgserfahrungen machten und keine Le-
bensperspektive in der Verfolgung einer klassischen Schul- 
oder Berufslaufbahn sähen. Aus der wahrgenommenen Per-
spektivlosigkeit auf die eigene Zukunft bezogen erwachse 
eine evidente Unzufriedenheit und materielle sowie leistungs-
bezogene Unzulänglichkeitsgefühle und Neid. Nicht selten 
sei der schon im Jugendalter vorherrschende Mangel an 
Kompetenzen oder alternativen Verhaltensweisen der Ein-
stieg in eine „kriminelle Karriere“. Gewalt werde als dysfunk-
tionaler Lösungs- bzw. Kompensationsversuch eingesetzt 
und sei zunächst oft sogar gut geeignet dazu, sich Vorteile 
und Respekt zu verschaffen und so den Selbstwert zu stabi-
lisieren. Derart frühe, verstärkende Lernerfahrungen führen 
grundsätzlich dazu, dass das als nützlich erlebte Verhalten 
im weiteren Verlauf häufiger gezeigt wird. So vergrößert sich 
in Bezug auf die Jugendlichen deren Kluft zu sozial adäqua-
tem Verhalten weiter. Eine erfolgreiche Sekundärsozialisa-
tion innerhalb der Schule kann in einem gewaltaffinen Schul-
klima mit ähnlich orientierten Peers naturgemäß nicht statt-
finden, sodass sich der aggressive Habitus verfestigen und 
in die Persönlichkeit integrieren kann. Dies sei dann oft schon 
an Merkmalen wie Körperhaltung, Kommunikationsmustern 
und Dominanzgebaren auf den ersten Blick erkennbar. Häu-
fig wurde in diesem Zusammenhang auch der Begriff der 
„Männlichkeitsmuster“ genannt. Diese setzten voraus, dass 

ein Mann durchsetzungsstark und konfliktbereit sein müsse, 
um von der sozialen Gruppe anerkannt zu werden. Hier spiel-
ten teilweise auch Ehrbegriffe eine Rolle. Vor allem in Al-
terskategorie zwischen 13 und 16 befänden sich junge Män-
ner in der „Arena für die Aushandlung von Männlichkeit“. Trä-
fen ungünstige Faktoren wie die voran geschilderten aufei-
nander, würde Männlichkeit primär durch die Demonstration 
körperlicher Gewalt inszeniert: 

„Dann haben wir natürlich im Blick auf Migration oder über-
haupt auf statusniedrige Gruppierungen könnte man sagen, 
(…) diejenigen, die sich von der Gesellschaft in irgendeiner 
Weise abgehängt fühlen, die sich machtlos fühlen, die sich 
ausgeliefert fühlen, als Spielball fühlen. Für die bietet Gewalt 
die Möglichkeit sich als wirkungsmächtig zu erfahren. Ich 
kann mich in einer Handlungssituation gegen andere durch-
setzen und das mach‘ ich auch, in dem Falle mit dem Körper. 
Joachim Kersten hatte schon mehrfach darauf hingewiesen 
in einigen Untersuchungen, dass es gerade für diejenigen Ju-
gendlichen, die sonst keine anderen Ressourcen oder kaum 
andere Ressourcen haben, dass für diese Jugendlichen der 
Körper die letzte Ressource ist, die ich einsetzen kann in dem 
Machtspiel, um mich durchzusetzen, um mich auch gerade 
als Mann behaupten zu können.“ (Wiss. 1, Pos. 27). 

Ein Erklärungsansatz für eine zunehmende Abstumpfung 
oder gesteigerte Qualität von Gewalt stellt auf eine Überre-
präsentation bestimmter Gruppen von Jugendlichen bei 
schweren Körperverletzungsdelikten ab. Hier werden vor al-
lem Intensivtäter, häufig mit Migrationshintergrund und/oder 
niedrigem Bildungs- und Sprachniveau, als problematische 
Klientel genannt. Dieser „harten Kern“ zeichne sich häufig 
durch Männlichkeitsmuster aus, die Gewalt als Möglichkeit 
der Selbstbehauptung und Selbstwerterhöhung einsetzten: 

„Das heißt, eine Kombination von problemsteigernden Situa-
tionen. Also statusniedrige Herkunft, dann vielleicht noch ein 
kultureller Hintergrund bei dem vielleicht Gewaltnormen et-
was positiver wahrgenommen werden und eine durchaus ge-
waltaffine Männlichkeit.“ (Wiss.1, Pos. 32). 

Innerhalb dieser Personengruppe sei auch eine Zunahme 
des Einsatzes oder zumindest der Mitnahme von Messern zu 
beobachten. Je nach Region spiele dies durchaus eine Rolle, 
da es zu einer Art „Wettrüsten“ komme, bei dem eine Vielzahl 
der Schülerinnen und Schüler sich allein aus Selbstverteidi-
gungszwecken passiv mit einem Messer bewaffneten. Kör-
perliche Gewalt insgesamt sei ein nahezu ausschließlich 
männliches Phänomen. Dies wird von den interviewten Ex-
pertinnen und Experten einhellig berichtet. Hinsichtlich des 
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Alters zeige sich typischerweise ein sprunghafter Anstieg von 
Delinquenz vom 14. bis zum 16. Lebensjahr, bevor die An-
zahl begangener Taten zum jungen Erwachsenenalter hin 
wieder deutlich absinke. Es gebe jedoch auch Beobachtun-
gen dahingehend, dass bereits in manchen Grundschulen ein 

beträchtliches Maß an Rohheit demonstriert würde. Hier 
gebe es teilweise ein mit der weiterführenden Schule ver-
gleichbares Maß an Brutalität. 

4.4 Ergebnisse zu Handlungsansätzen 
Im Folgenden werden die in den Interviews mit den Expertin-
nen und Experten genannten Möglichkeiten zusammenge-
fasst, wie dem Problembereich der Jugendgewalt an Schulen 
begegnet werden könnte. Hier gab es Rückmeldungen und 
Verbesserungsvorschläge zu verschiedensten Problemfel-
dern und Tätigkeitsbereichen. Über die Interviews hinweg 
wurden zudem zentrale Erfolgskriterien berichtet, die den 
spezifischeren Handlungsansätzen zunächst vorangestellt 
werden. 

4.4.1 Zentrale Erfolgskriterien 

Zu allererst setze ein wirksames Vorgehen gegen Gewalt an 
Schulen voraus, dass genügend personelle, finanzielle und 
zeitliche Ressourcen hierfür vorhanden seien. Genau dort 
liege das Grundproblem, das in erster Linie durch einen mas-
siven Mangel an Lehrerinnen und Lehrern bedingt sei. Eine 
Lösung könne langfristig nur auf der Ebene der Schulpolitik 
geschaffen werden. Hier herrsche zudem ein stark eingeeng-
tes Verständnis von Bildung vor, das fast ausschließlich auf 
die Fachleistung fokussiere. Eine Wertschätzung der Vermitt-
lung von Inhalten abseits des Lehrplans fehle, sodass die 
Stoffvermittlung über allem stünde und der Großteil der Leh-
rerinnen und Lehrer extracurriculares Engagement aus Grün-
den der Arbeitsbelastung scheue.  

Um dem wirksam zu begegnen, müsste von vornherein Un-
terrichtszeit für Präventionsarbeit eingeplant werden, damit 
diese einerseits für wiederkehrende Themen und anderer-
seits für anlassbezogene Probleme zur Verfügung stünde. 
Ein Vorschlag hierzu wäre die Bereitstellung eines schulinter-
nen Stundenpools, aus dem sich jede Lehrerin und jeder Leh-
rer bedienen könne, um je nach Bedarf Unterrichtseinheiten 
zu sozialem Lernen, zur Problembearbeitung oder der Ver-
mittlung von Normen und Werten durchzuführen. Alternativ 
müsse die Lehrerarbeitszeit anders definiert und jeder Klas-
senlehrerin und jedem Klassenlehrer ein festes Zeitfenster 
für soziale Themen eingeräumt werden. So könnte eine di-
rekte, niederschwellige Problembewältigung durch diejeni-
gen Personen angestoßen werden, die die Schülerinnen und 

Schüler tagtäglich begleiteten und Konflikte frühzeitig wahr-
nehmen könnten.  

Angemessene Klassenstärken sowie die Grundausbildung 
einer jeden Lehrkraft bzgl. des Grundwissens zu Jugendkri-
minalität und Konfliktmanagementstrategien seien ebenfalls 
notwendig, um einen Klassenverband gut durch das schuli-
sche Alltagsgeschehen begleiten zu können. Studium und 
Referendariat müssten dafür Ausbildungsinhalte zu allen 
wichtigen, die Sekundärsozialisation betreffenden Themen 
enthalten.  

Zudem sei eine ganzheitliche Sicht auf den Umgang mit 
Problemlagen von Vorteil. Dies bedeute, dass das grundsätz-
liche Ziel von Interventionsmaßnahmen die Stärkung junger 
Menschen bei der selbstständigen Bewältigung von Konflik-
ten und der Entwicklung eines Verantwortungsbewusstseins 
innerhalb einer Gemeinschaft sein sollte. Jede Schülerin und 
jeder Schüler müsse sich als ein Teil des Klassengefüges er-
leben können, der einen wertvollen Beitrag zum Gelingen des 
Miteinanders leisten kann. Peer-to-Peer Ansätze vereinten 
die zuvor benannten Punkte, da sie einerseits nicht zulasten 
der knappen Ressourcen gingen und andererseits den sozi-
alen Austausch zwischen Gleichaltrigen stärkten.  

Weitere Merkmale gelingender Prävention wurden in Bezug 
auf deren Gestaltung hervorgehoben. Die Befragten waren 
sich einig darin, dass Präventionsprogramme sich möglichst 
nah an der Lebensrealität von Schülerinnen und Schülern 
ausrichten und wenig der „trockenen“ Stoffvermittlung des 
Frontalunterrichts gleichen sollten. Das Erreichen der Rezipi-
entinnen und Rezipienten auf einer emotionalen Ebene sei 
zwingend erforderlich, um Veränderungsprozesse in Gang zu 
setzen und ein Mindestmaß an Involviertheit zu erzeugen. 
Hierzu sei das Anführen von Beispielen aus der Realität 
ebenso geeignet, wie der Einsatz von Rollenspielen unter Be-
teiligung der Schülerinnen und Schüler oder andere kreativer, 
lebendiger Vermittlungsmethoden. Zusätzlich sollte jedes 
eingesetzte Konzept – also auch ein flächendeckendes – an 
die jeweilige Problemlage der Schule oder Klasse angepasst 
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werden. Hierfür sollte eine Ist-Analyse der jeweiligen Situa-
tion den Startpunkt der Prävention festlegen und im Folgen-
den eine Anpassung an die Bedarfe vorgenommen werden.  

Im Sinne der Nachhaltigkeit müssten Präventionsbemühun-
gen zudem bestenfalls zu Beginn eines Schuljahres durchge-
führt und ggf. in regelmäßigen Abständen wiederholt oder ak-
tualisiert werden. Dies gelte vor allem für „Brennpunktschu-
len“. Einmalige, punktuelle und thematisch stark einge-
grenzte Präventionsprogramme entfalteten nach Meinung 
der Expertinnen und Experten eher keine nachhaltige Wir-
kung. Stattdessen sei es notwendig, dass es von polizeilicher 
und schulischer Seite langfristige Verantwortlichkeiten bei 
der Betreuung und Implementierung von Präventionspro-
grammen gebe. Aktuell hänge es noch zu oft vom individuel-
len Engagement einzelner Personen ab, ob wirksame Maß-
nahmen fortgeführt würden.  

Der wohl entscheidendste Punkt für das Gelingen präventiver 
Bemühungen sei laut den Expertinnen und Experten deren 
frühzeitige Durchführung und ihre Kombination mit nötigen 
repressiven Maßnahmen. Eine besondere Bedeutung wurde 
hier auch der konsequenten Anzeigenerstattung durch Schu-
len zugesprochen. Stringente und entschiedene Reaktionen 
auf Gewalt und Mobbing vonseiten der Schule, vor allem in 
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, wie Polizei, Sozial-
arbeit, Beratungsstellen und Justiz, seien wirksame und teils 
unumgängliche Voraussetzungen, um mit Gewalt im Schul-
alltag umgehen zu können. 

4.4.2 Werteinstanz „Schule“ 

Die „Corporate Identity“, die in einer Schule (vor-) gelebt wird, 
sei von entscheidender Bedeutung für das Verhalten der ge-
samten Schülerschaft. Dies zeige sich dadurch, dass Schü-
lerinnen und Schüler, die die Schule wechselten, ihr Verhal-
ten nachweislich an die jeweiligen „Spielregeln“ der neuen 
Schule anpassten. Im Sinne des Modelllernens liege hier ein 
enormes Potential, dem Auftreten von Schulgewalt wirksam 
zu begegnen.  

Den Empfehlungen der Expertinnen und Experten entspre-
chend müsse hierzu eine klare „Hausordnung“ formuliert 
sein, die die Grundnormen und -werte des schulischen Mitei-
nanders expliziert und die Konsequenzen bei Verstößen ver-
deutlicht. Die Werte und Normen müssten von allen Akteurin-
nen und Akteuren innerhalb der Schule geschlossen vertre-
ten und vor allem vom Schulpersonal vorgelebt werden, um 
rechtsfreien Räumen vorzubeugen. Im besten Falle schließe 

sich die Schülerschaft an und achte ihrerseits auf die Einhal-
tung des Verhaltenskodex, sodass kleinere Verstöße im Rah-
men der gegenseitigen Sozialkontrolle geklärt würden.  

Bei größeren Problemen müsse die Werteinstanz „Schule“ ei-
nerseits aktiv hinschauen und ohne Verzug konsequent agie-
ren, andererseits aber neben der erforderlichen Disziplinie-
rung einer Schülerin bzw. eines Schülers auch ein Unterstüt-
zungsangebot an diese bzw. diesen machen, um das wert-
schätzende Klima zu erhalten. Dies führe dazu, dass die 
Schülerinnen und Schüler Vertrauen in ihre Schule entwickel-
ten und sich auch in der Zukunft mit Problemen an das Lehr-
personal wendeten.  

4.4.3 Schlüsselfigur Klassenlehrerin/Klassen-
lehrer 

Ebenso wie auf Schulebene müsse innerhalb von Schulklas-
sen ein Verhaltenskodex gelten, der zu einem friedlichen Mit-
einander und der konstruktiven Lösung von Konflikten führen 
kann. Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern komme hierbei 
eine Schlüsselfunktion zu, da sie im besten Fall allein zeitlich 
aber auch zwischenmenschlich am meisten Kontakt zu ihren 
Schülerinnen und Schülern haben. Dadurch sei die Einblicks-
möglichkeit in soziale Prozesse innerhalb der Klasse beson-
ders groß, sodass Probleme frühzeitig bemerkt und angegan-
gen werden könnten. Auch hier empfehle es sich, zu Beginn 
eines Schuljahres gemeinsam Verhaltensregeln zu erarbei-
ten und diese konsequent durchzusetzen. Klassenlehrerin-
nen und Klassenlehrer müssten dazu ihre Rolle als Füh-
rungskraft annehmen und sich verantwortlich für Erziehungs-
prozesse fühlen. Im optimalen Falle gebe es hierfür explizit 
reservierte Schulzeit, in der sie als konkrete Bezugspersonen 
Probleme innerhalb der Klasse bearbeiten könnten. Dies sei 
abermals eine schulpolitische Fragestellung, da die Entwick-
lung vermehrt in Richtung Kurssysteme ginge, die durch ihre 
Durchmischung das soziale Gefüge einer Klassengemein-
schaft auflösten und eine Anonymisierung herbeiführten. 
Wolle man Schulgewalt verhindern, müsse dieser Trend sich 
wieder umkehren. 

4.4.4 Schulform 

Zunächst sei bei der Betrachtung schulformspezifischer 
Empfehlungen zu berücksichtigen, dass bzgl. des Gewalt-
ausmaßes häufig ein Stadt-/Land-Gefälle zu beobachten ist 
und sich Maßnahmen – wie bereits dargelegt – immer an den 
Bedarfen der spezifischen Einzelschule orientieren sollten. 
Unter dem Aspekt „Schulform“ als Ursache von Gewalt wur-
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den jedoch wiederholt Berufs- und Hauptschulen als vor-
derste Problemträger genannt, in denen teils beträchtliche 
Schwierigkeiten mit Mobbing und vor allem körperlicher Ge-
walt bestünden. Da sich hier vor allem in Ballungsräumen 
verschiedenste Konfliktpotentiale vereinten, müsse der Fo-
kus bei diesen Schulformen stärker auf die Sekundärsoziali-
sation gerichtet werden. Dies könnte durch die Stärkung der 
Schulsozialarbeit erreicht werden. Zudem sollte eine hohe 
pädagogische Kompetenz vor allem in Problemschulen auf-
gebaut werden, die durch eine ständige (statt anlassbezo-
gene) Fortbildung und Prozessbegleitung erzielt werden 
könnte. So ließe sich die große Heterogenität in ethnischen 
und soziokulturellen Merkmalen der Schülerschaft anglei-
chen und die Voraussetzungen für ein vertrauensvolles 
Schulklima könnten geschaffen werden.  

Soziale Ungleichheit stellte sich in den Befragungen als ein 
Hauptfaktor für die Entstehung von Gewalt innerhalb von 
Schulen heraus. Der nach wie vor starke Zusammenhang 
zwischen Herkunft und Zukunft (i.S.v. Bildungserfolg) mache 
es vor allem Hauptschülerinnen und Hauptschülern kaum 
möglich, einen sozialen Aufstieg zu erreichen und eine wert-
geschätzte Teilhabe an der Gesellschaft zu erfahren. Eine 
Verbesserung der Aufstiegschancen für betreffende Schüle-
rinnen und Schüler könnte hier „primärpräventiv und bedin-
gungsverändernd“ einige bedeutsame Ursachen von Schul-
gewalt aushebeln. Notwendige Bedingung für eine solche 
Entwicklung sei zunächst eine gelungene Integration bzgl. 
Sprachkenntnissen, sozialer Kompetenzen und der Über-
nahme gesellschaftlich vorausgesetzter Grundwerte.  

4.4.5 Täterinnen und Täter 

Der Tenor der Expertinnen und Experten zum Bereich des 
Umgangs mit den Täterinnen und Tätern von Schulgewalt 
kann mit dem Begriff „kooperative Konsequenz“ überschrie-
ben werden. Zum einen ist damit gemeint, dass die Einhal-
tung der im Schulkontext geltenden Regeln stringent einge-
fordert und überprüft sowie ein Verstoß klar sanktioniert wird. 
Dies sei von der gesamten Schulgemeinschaft (also i.E. so-
wohl Schulleitung als auch Lehrerschaft als auch jedem ein-
zelnen Klassenverband) aktiv zu vertreten. Davon solle auch 
bei „Gegenwind“ durch Erziehungsberechtigte oder gar Ge-
waltandrohung durch Schülerinnen und Schüler nicht abge-
wichen werden. Zudem müsse klar sein, dass negative Fol-
gen der Gewalthandlungen allein von der Täterin bzw. dem 
Täter zu tragen seien. In der Vergangenheit habe es i.S. des 
Weges des geringsten Widerstandes nicht selten den Fall ge-
geben, dass der Familie eines geschädigten Kindes ein 

Schulwechsel nahegelegt worden sei. Bei der Durchsetzung 
von Konsequenzen sei zudem auf Unmittelbarkeit zu achten. 
Zwischen Tat und Sanktion dürfe dementsprechend nur so 
wenig Zeit wie möglich vergehen, da ein Ausbleiben oder 
Verzögern dieser als Bekräftigung des abweichenden Verhal-
tens wahrgenommen werde. Die frühzeitigen Maßnahmen, 
die zu treffen seien, sollten sich, wenn nötig, auch auf den 
repressiven Bereich beziehen. Angezeigt und im Zuge des-
sen auch vernommen zu werden, könne zunächst einmal 
eine abschreckende Wirkung auf Täterinnen und Täter ha-
ben, selbst, wenn sie noch nicht strafmündig seien. Hierbei 
müsse aber sorgfältig gegen das Risiko einer frühen Stigma-
tisierung von Kindern und Jugendlichen abgewogen werden. 
Der Vorteil einer frühen Dokumentation delinquenten Verhal-
tens sei es, dass eine Historie bei denjenigen Schülerinnen 
und Schülern angelegt werden könne, die sich in Richtung 
Intensivtätertum entwickelten. Diese könnten bei untätigem 
oder abwartendem Verhalten der Schule sonst keinen früh-
zeitigen Zugang zu Hilfsangeboten, Präventionsprogrammen 
oder sonstigen Maßnahmen erhalten.  

Dass durchgesetzte Konsequenzen nach einer Gewalthand-
lung im Schulkontext unter einem kooperativen Gesichts-
punkt zu gestalten sind, habe sich mittlerweile in vielen Prä-
ventionsprogrammen und Hilfsangeboten etabliert (z. B. „no 
blame-approach“) und fuße auf dem Gedanken des Jugend-
strafrechtes („Erziehung statt Strafe“). Eine Stigmatisierung 
von Täterinnen und Tätern solle vermieden werden, um den 
Kontakt zu diesen nicht zu verlieren und so in Kooperation 
mit ihnen eine von allen Beteiligten getragene Lösung zu fin-
den. Hier sei entscheidend, dass eine individuelle Betrach-
tung der Problematik stattfinde. Im Idealfall stehe am Anfang 
der Maßnahmenplanung eine differenzierte Problemanalyse 
der Situation einer gewalttätigen Schülerin bzw. eines gewalt-
tätigen Schülers, bei dem auch deren bzw. dessen soziales 
Umfeld (vor allem das Elternhaus) miteinbezogen sowie die 
Einbindung innerhalb der Schule betrachtet werden sollte. Es 
sei zu berücksichtigen, welche Entwicklungen zum aktuellen 
Punkt führten und was die Bedarfe der speziellen Schülerin 
bzw. des speziellen Schülers seien. Hierzu eigneten sich 
schulinterne Fallkonferenzen, um unterschiedliche Gesichts-
punkte der Akteurinnen und Akteure betrachten zu können 
und Maßnahmen als Teamentscheidung zu beschließen. Da-
bei käme die gesamte Bandbreite möglicher Hilfsmaßnah-
men in Frage, also therapeutische oder psychosoziale Ange-
bote, Jugend- und Familienhilfe oder spezifische Beratungs-
stellen, z. B. bei Drogenproblemen.  
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Darüber hinaus wurde vonseiten der Interviewteilnehmerin-
nen und Interviewteilnehmer vielfach die Wichtigkeit einer 
grundsätzlichen Zusammenarbeit verschiedenster Institutio-
nen hervorgehoben. Je nach Ausmaß des abweichenden 
Verhaltens müssten Schulen eng mit Polizei, Justiz, Jugend-
amt und freier Jugendhilfe zusammenarbeiten und „mit offe-
nem Visier“ klar und ergebnisbezogen kommunizieren. Zu-
sätzlich habe sich die Erarbeitung von Lebensperspektiven 
für eine gewalttätige Schülerin bzw. einen gewalttätigen 
Schüler als besonders erfolgreiche Maßnahme für die Prä-
vention herausgestellt: 

„Und was da auch nochmal wichtig ist, ist dieser berufliche 
Aspekt, dass man versucht, mit Schülern eine Perspektive zu 
finden, wo will ich eigentlich hin? Und wir haben meistens die 
Erfahrung gesammelt, wenn die Schüler ein Ziel haben, was 
realistisch ist und wo sie begleitet und unterstützt werden, 
dass dann solche (gewalttätigen) Verhaltensweisen in der 
Regel abklingen. Zumindest in der Schule.“ (Schul. 1, Pos. 
32). 

Eine mögliche Anlaufstelle zur Perspektivenplanung könne 
z. B. bei den Jugendberufsagenturen des Arbeitsamtes ge-
funden werden. 

Bei Verstößen, die weniger gravierend seien, könne auch 
eine Lösung innerhalb des Klassenverbandes gemeinsam 
erarbeitet werden, was den internen Zusammenhalt stärken 
könnte. In jedem Fall müssten vereinbarte Ziele und Maßnah-
men hinreichend spezifisch, messbar und terminiert sein, um 
eine konkrete Umsetzung zu ermöglichen.  

4.4.6 Präventionsprogramme 

Eines der Präventionsprogramme, das wiederholt in den In-
terviews als Positivbeispiel genannt wurde, ist das Programm 
„Kurve Kriegen“ des Ministeriums des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Diese Initiative unterstützt kriminali-
tätsgefährdete Kinder und Jugendliche dabei, frühzeitig 

Wege aus der Kriminalität zu finden und nicht zu Intensivtä-
terinnen und Intensivtätern zu werden.  

Als weitere gute Hilfe für Schulen mit verschiedenen Prob-
lemlagen wurde die Bereitstellung von Notfallordnern zur 
schulischen Gewaltprävention und Krisenintervention durch 
das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen mehrfach erwähnt.  

Als übergeordneter Ansatz zur Bekämpfung von Mobbing an 
Schulen wurde der „No-blame-approach“ als wirksame Hand-
lungsempfehlung genannt. Bei diesem Ansatz handelt es 
sich um eine lösungsorientierte Vorgehensweise, um Mob-
bing unter Zusammenarbeit des gesamten Klassenverban-
des aufzulösen, ohne sich auf eine Beschuldigung oder Be-
strafung des Täters zu fokussieren.  

Weitere bewährte Präventionsprogramme mit dem Fokus auf 
das Phänomen Cybermobbing wurden mit den Peer-to-Peer-
Programmen „Medienscouts“ bzw. „Medienhelden“ genannt.  

Auf Nachfrage bzgl. fehlender Präventionsthemen oder -an-
sätzen wurde wiederholt angemerkt, dass es an allgemeiner 
Aufklärung bzgl. der Strafbarkeit von Jugenddelinquenz man-
gele. Schülerinnen und Schüler verfügten in den seltensten 
Fällen über Wissen über die Voraussetzungen des Stellens 
einer Strafanzeige oder den Ablauf eines Strafverfahrens 
bzw. ihrer eigenen Strafmündigkeit und damit verbundener 
strafrechtlicher Konsequenzen. Dies gelte insbesondere für 
„weichere“ Gewaltformen (z. B. psychischen Gewalt wie Cy-
bermobbing) oder den Bereich des Extremismus. Das eigene 
Verhalten steuern zu können setze jedoch voraus, dass Kon-
sequenzen für Fehlverhalten bekannt seien und diese so 
überhaupt die Möglichkeit besäßen, in die Verhaltensabwä-
gung miteinbezogen zu werden. Hier sei z. B. ein „digitaler 
Knigge“ vonnöten, der insbesondere die freie Meinungsäu-
ßerung in Bezug zu beleidigenden oder anderweitig strafba-
ren Äußerungen abgrenze und z. B. Beleidigung im Rahmen 
von Mobbing klar als Straftat deklariere. 

4.5 Zusammenarbeit von Institutionen 
4.5.1 Häufigkeit des Austausches und Vernet-

zung 

Im Hinblick auf die Enge der Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Institutionen (i. E. Polizei, Schulleitung/Lehrer-
schaft, Schulsozialarbeit, Jugendhilfe, Beratungsstellen etc.) 

und die Güte des Kontaktes wurden von den Interviewten teil-
weise sehr unterschiedliche Angaben gemacht. Es gab ei-
nige Äußerungen bzgl. enger, regelmäßiger und nieder-
schwelliger Zusammenarbeit, die sich auch in der berichteten 
Zufriedenheit der jeweiligen Personen mit dem gemeinsamen 
Wirken niederschlug. Hier wurde von Netzwerkarbeit (z. B. in 
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Form von wiederkehrenden Arbeitskreisen oder der Zusam-
menarbeit im Haus des Jugendrechts) berichtet, die die Etab-
lierung eines Vertrauensverhältnisses und häufige, persönli-
che Kontakte ermöglichte: 

„Wie gesagt, das habe ich ja auch anfangs schon mal er-
wähnt, durch die gute Zusammenarbeit der Schulen und der 
Polizei- wir haben in Stadt X eine große Abteilung, die nur 
präventiv arbeitet, und auch den Opferschutz. Und die Wege 
sind recht kurz, dadurch dass sich die Kolleginnen und Kolle-
gen gut kennen. Ich muss nochmal dran erinnern, gestern 
hatten wir es kurz angesprochen, über unter anderem diesen 
Arbeitskreis, der da regelmäßig tagt. Wo eben die Leute sich 
auch persönlich ein bisschen mehr kennen lernen. Und dann, 
ich sag mal gewissen Schwellenängste nicht in dem Maß be-
stehen. Ich glaube, es ist für Lehrer immer 'ne Überlegung, 
ruf ich jetzt die Polizei an, ist das schon so einzuordnen, was 
da gerade passiert ist, oder übertreibe ich da jetzt. Wenn ich 
aber jetzt die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei kenne 
als Lehrer oder Lehrerin und weiß genau, ich kann da auch 
erstmal nachfragen, und dann werden wir zusammen ein-
schätzen, wie wir da weiter vorgehen, ist das natürlich sehr 
viel einfacher. Und das erlebe ich hier sehr häufig und eigent-
lich auch sehr konstruktiv. Also das Feedback was ich da von 
beiden Seiten bekomme, ist positiv, was Prävention angeht.“ 
(Soz. 1, Pos. 29). 

Andererseits gab es aber vergleichsweise viele Äußerungen 
dazu, dass es kaum oder deutlich zu wenig Zusammenarbeit 
zwischen Schule und externen Akteuren – insbesondere der 
Polizei – gebe. Hier wurde von fehlender Präsenz der Polizei 
einerseits und fehlendem Interesse von Schulen am Kontakt 
mit der Polizei auf der anderen Seite berichtet. Letzteres liege 
zumeist an allgemeinen Berührungsängsten von Schulperso-
nal mit der Polizei oder an der Sorge um die Außenwirkung 
der Schule bei einer sichtbaren Präsenz auf dem Schulge-
lände. Eine personenungebundene Alternative zur Orientie-
rung, ohne Hinzuziehung der Polizei, wurde in Form der Not-
fallordner in Krisenfällen mehrfach als hilfreich beschrieben. 
Die Ordner scheinen von Schulen genutzt zu werden, auch 
wenn diesen keine explizite Ansprechperson auf polizeilicher 
Seite bekannt ist. 

4.5.2 Spezifische Probleme 

Auch hier offenbarten sich große Unterschiede, sobald ein 
Vergleich von Aussagen zu einzelnen Schulen erfolgte. Je 
nach Schulleitung und Klientel der Schülerschaft gebe es ei-
nerseits eine Tendenz zum „Wegschauen“, sodass kaum 
eine Straftat zur Anzeige gebracht und der Kontakt, vor allem 

zur Polizei, möglichst vermieden werde. Dies beruhe zum ei-
nen auf der Angst vor Folgen von polizeilichem Handeln im 
Schulkontext und dabei befürchteten „Imageschäden“ der 
Schule oder Stigmatisierungen von Schülerinnen und Schü-
lern. Hier komme dem Strafverfolgungszwang von Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten eine besondere Bedeutung als 
Hürde für wechselseitigen Austausch zwischen Institutionen 
zu. Fragen würden lieber zurückgehalten, als etwas in Bewe-
gung zu bringen, das sich der eigenen Kontrolle schnell ent-
ziehen könne. Bei gewaltbelasteten Schulen gebe es zum 
Teil auch große Ängste vor der Reaktion von Schülerinnen 
und Schülern im Falle einer Anzeigenerstattung. Zudem 
könne hier der Effekt auftreten, dass ein sichtbares polizeili-
ches Einschreiten einen Statusgewinn und gesteigerte Aner-
kennung für betroffene Schülerinnen und Schüler mit sich 
bringen und somit der abschreckende oder disziplinierende 
Effekt in das Gegenteil umschlagen könne. An Schulen mit 
besonders engagierter Elternschaft gebe es zum Teil den ge-
genteiligen Effekt zum „Wegschauen“, sodass auch kleinste 
Bagatelldelikte zur Anzeige gebracht würden, was der Prob-
lemlösefähigkeit innerhalb des Schulkontextes schade. Ein 
Experte aus der Wissenschaft fasst die Problematik wie folgt 
zusammen: 

„Also ich würde es ambivalent sehen. Ich sage immer, so we-
nig Polizei wie möglich, so viel Polizei wie nötig. (…) Die Po-
lizei einzubeziehen, heißt möglicherweise die Regelungs-
kräfte der Schule, ja, ich will nicht sagen, abzuwerten, aber in 
die zweite Reihe zu setzen.“ (Wiss. 1, Pos. 35-38). 

Ein weiteres Problem bei der Zusammenarbeit, das mehrfach 
berichtet wurde, war die Fluktuation der Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner aufseiten der Polizei. Die Enge der 
Kooperation hinge nicht selten vom Engagement einzelner 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter ab, den Kontakt zu 
Schulen zu halten. So könne es bei einem Wechsel der An-
sprechpartnerin bzw. des Ansprechpartners zu einem abrup-
ten Abbruch der etablierten Kontaktwege kommen. Ebenso 
sei dies der Fall, wenn Präventionsstellen aufgrund von 
Haushaltsbeschränkungen ersatzlos wegfielen.  

Insgesamt stimmten alle Interviewten, die sich zu dem 
Thema äußerten, überein, dass eines der entscheidenden 
Grundprobleme bei der Zusammenarbeit von Institutionen 
der Mangel an personalen und vor allem zeitlichen Ressour-
cen für gemeinsame Präventionsbemühungen darstelle. Um 
„an einem Strang“ zu ziehen, benötige es zudem ein Mindest-
maß an Wissen über Verfahrensabläufe und Arbeitsweisen 
von den Akteurinnen und Akteuren aus anderen Systemen. 
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So wüssten polizeiliche Akteurinnen und Akteure ihrerseits 
häufig nicht, was ihr Einschreiten im System „Schule“ auslö-
sen könne. Aufseiten von Schulen bestünden häufig rechtli-
che Unsicherheiten das gesamte Strafverfahren betreffend. 
So stießen verzögerte oder ausbleibende strafrechtliche Kon-
sequenzen nach einer Anzeigenstellung durch die Schule oft 
auf Unverständnis und verstärkten Hemmnisse, sich erneut 
zu einer Anzeige „durchzuringen“. Derartige Missverständ-
nisse seien dem mangelnden Austausch zwischen Institutio-
nen und dem fehlenden „fremden Systemwissen“ geschuldet. 
Ein solches könne jedoch nur durch regelmäßigen, wechsel-
seitigen Austausch generiert werden, der wiederum an aus-
reichende Ressourcen aller Beteiligten gebunden sei. 

4.5.3 Ideen zur Verbesserung der Zusammenar-
beit 

Die Verbesserungsbedarfe, die vonseiten der Interviewten 
genannt wurden, lassen sich größtenteils unter die Schlag-
worte „Ressourcen“ und „Netzwerkarbeit“ subsumieren. Prä-
vention im Schulkontext und regelmäßige Veranstaltungen 
abseits des Curriculums sowie Präsenz vonseiten der Polizei 
an Schulen erforderten sowohl auf schulischer als auch auf 
polizeilicher Seite finanzielle und personelle Ressourcen, die 
es bereitzustellen gelte. Nur wenn der Sekundärsozialisation 
ausreichend Wert beigemessen werde und sich dies auch in 
der Stunden- und Personalplanung widerspiegele, könnten 
Prozesse sich verdichten und verbessern. Dies sei auch eine 
Voraussetzung für den Aufbau von Netzwerken, der einstim-
mig als wichtigster Wirkfaktor für ein gelungenes gemeinsa-
mes Arbeiten genannt wurde. Eine gute Zusammenarbeit 

zwischen Schule, Polizei, Jugendamt, Justiz, Schulsozialar-
beit, Beratungsstellen und anderen möglichen Akteurinnen 
und Akteuren sei nur dann möglich, wenn es klare Zuständig-
keiten gebe und sich persönliche Ansprechpersonen aus den 
unterschiedlichen Bereichen untereinander etablierten. Ein 
Positivbeispiel, das in diesem Zusammenhang genannt 
wurde, waren Jugendkontaktbeamtinnen und Jugendkon-
taktbeamte, die als Bindeglied zwischen Schule und Polizei 
Hemmnisse der Zusammenarbeit wirksam abbauen konnten. 
Hauptziel der Netzwerke müsse zudem das Teilen von „Sys-
temwissen“ sein, das das gegenseitige Verständnis für Ver-
fahrensweisen und Arbeitsabläufe der anderen Institutionen 
vergrößern und auch dadurch Hürden bei der Kommunikation 
und der gemeinsamen Zielerreichung verringern könne. Es 
bräuchte gemeinsam erarbeitete Leitkonzepte, um eine Bün-
delung der Bemühungen einzelner Akteure zu erreichen und 
das Problem der Jugendgewalt an Schulen effektiv anzuge-
hen. Alle oben genannten Punkte seien jedoch nur dann um-
setzbar, wenn dies auch politisch gewollt und unterstützt 
werde. Dazu bedürfe es der Koordinierung des Prozesses 
durch zuständige Ministerien sowie der Festschreibung ver-
pflichtender Handlungsabläufe, für die einerseits die nötigen 
Ressourcen bereitgestellt und die andererseits auch offiziell 
überprüft werden müssten: 

„Sowas kann man nur steuern, indem man sagt, wir von den 
Ministerien erwarten, dass hier Fachgespräche stattfinden, 
dass hier ein kooperativer Austausch stattfindet, vielleicht so-
gar zweimal im Jahr, mit Teilnehmern der Schule und der Po-
lizei, auch unter Einbeziehung der Sozialarbeit, dass darüber 
Protokolle gefertigt werden und diese Protokolle dann bitte 
auch ans Ministerium gesteuert werden.“ (Pol. 3, Pos. 54). 
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5 Fazit und Ausblick 

Im Rahmen des Projektes wurde das Phänomen Gewalt an 
Schulen untersucht. Hierzu wurden polizeiliche Daten ausge-
wertet und qualitative Interviews mit Expertinnen und Exper-
ten geführt. 

Im Hinblick auf die polizeilichen Daten wurden verschiedene 
Aspekte der Datenerfassung festgestellt, die die Aussage-
kraft der Daten einschränken. Aus diesen Ergebnissen erfolgt 
die Handlungsempfehlung, ein Konzept für das Phänomen 
Gewalt an Schulen innerhalb der Qualitätssicherung der PKS 
NRW zu erarbeiten. Hier könnten sich unter anderem geosta-
tistische Analysen anbieten, indem Polygone um die nord-
rhein-westfälischen Schulen gezogen werden und dann ge-
prüft wird, ob in allen Fällen, die innerhalb der Polygone er-
fasst wurden, Schule als Tatörtlichkeit angegeben wurde. 

Daneben ist die Aussagekraft der Daten auch insofern einge-
schränkt, als dass sie nur das Hellfeld der Kriminalität abbil-
den. Viele Fälle von Jugendgewalt an Schulen und Jugend-
kriminalität insgesamt werden allerdings nicht polizeilich re-
gistriert. In Nordrhein-Westfalen wurde zuletzt im Rahmen 
der Dunkelfeldstudien „Kriminalität in der modernen Stadt“ 
(seit 2000) der Universitäten Münster und Bielefeld und der 
Studie „Freundschaft und Gewalt im Jugendalter“ (2013–
2019) der Universität zu Köln umfassend zu abweichendem 
bis hin zu kriminellem Verhalten von Kindern und insbeson-
dere Jugendlichen geforscht. Beide Studien wurden jedoch 
nicht verstetigt. Um frühzeitig Entwicklungen im Bereich ab-
weichenden Verhaltens von Kindern und Jugendlichen fest-
stellen und entsprechend frühzeitig darauf reagieren zu kön-
nen, sind entsprechende Studien jedoch durchgehend erfor-
derlich.  

Da die Umsetzung einer entsprechenden Studie im Rahmen 
des vorliegenden Projektes nicht möglich war, wurden ergän-
zend zu den Hellfeldstudien qualitative Experteninterviews 
durchgeführt. Bereits im Zuge der Projektentwicklung ergab 
sich zudem eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozio-
logie und Sozialpsychologie (ISS) der Universität zu Köln. 
Unter der Leitung von Prof. Dr. Clemens Kroneberg wurde 
dort das oben bereits erwähnte Projekt „Freundschaft und 
Gewalt im Jugendalter“ (FuGJ) durchgeführt, in dessen Rah-
men über vier Jahre hinweg wiederholt über 3 700 Jugendli-
che an 49 nordrhein-westfälischen Schulen zu ihrer Delin-
quenzbelastung, schulischen Gewaltbeziehungen sowie 

zentralen Determinanten von Regelverstößen befragt wur-
den. Außerdem bestehen seitens des ISS wissenschaftliche 
Kooperationsbeziehungen zur University of Cambridge, wo 
unter der Leitung von Per Olof Wikström seit 2002 ein ähnli-
ches, jedoch insbesondere im Hinblick auf soziale Kontexte 
von Jugendgewalt umfassenderes Projekt läuft (Peter-
borough Adolescent and Young Adult Development Study“, 
PADS+). 

Parallel zum hiesigen Projekt „Jugendgewalt an Schulen“ 
wurde am ISS in Austausch mit der KKF das Projekt „Jugend-
delinquenz in urbanen schulischen und wohnräumlichen 
Kontexten“ (JUKO) konzipiert, das ebenfalls im Jahr 2020 an-
lief und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefördert wurde. Das Projekt verfolgte das Ziel, neue Einsich-
ten in die Bedeutung des wohnräumlichen und schulischen 
Kontextes für Jugendkriminalität zu gewinnen. Hierbei wur-
den folgende Fragestellungen verfolgt: 

- Welche Bedeutung hat der schulische Kontext im Ver-
gleich zum wohnräumlichen Kontext für Jugenddelin-
quenz, Jugendgewalt und Gewaltbereitschaft? Wirken 
diese beiden Kontexte unabhängig voneinander oder 
gibt es verstärkende oder kompensierende Effekte? 

- Für welche Jugendlichen sind diese Kontexteinflüsse be-
sonders oder kaum wirkmächtig? Sind Jugendliche mit 
stark gesetzeskonformen moralischen Einstellungen 
und hoher Selbstkontrolle weitgehend unabhängig vom 
schulischen und wohnräumlichen Kontext? Welche Be-
deutung hat die Übereistimmung zwischen den eigenen 
Einstellungen und den vorherrschenden Einstellungen 
im Klassenkontext (Schulklima) und in der eigenen 
Freundesgruppe? 

Das Projekt des ISS unterteilt sich in drei Arbeitspakete:  

1. Im ersten Arbeitspaket wurden Daten aus der Studie 
PADS+ ausgewertet. Die Daten dieser Studie eignen 
sich aus verschiedenen Gründen besonders für die ver-
folgten Forschungsziele. In zwei Erhebungswellen von 
PADS+, in denen die Befragten 16 bzw. 17 Jahre alt wa-
ren, liegen einheitliche Messungen des Konzeptes „coll-
ective efficacy“ (Kollektive Wirksamkeit) für die drei Kon-
texte Nachbarschaft, Schule und Familie vor. Dabei ist 
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die wahrgenommene „collective efficacy“ in der Nach-
barschaft sowohl aus Schülersicht als auch aus Sicht er-
wachsener Nachbarn erhoben worden, da im Rahmen 
eines „community surveys“ auch die allgemeine Bevöl-
kerung hierzu befragt wurde. Ferner enthalten die Daten 
dieser Studie relevante handlungstheoretische Kon-
strukte, welche die Kontexteinflüsse moderieren sollten 
(Selbstkontrolle, moralische Normen, deviante Peers). 

2. Im Rahmen der zweiten Studie wurden Daten aus dem 
Hellfeld erhoben und aufbereitet. Zum einen wurden 
hierbei alle polizeilich bekannt gewordenen Fälle an den 
49 in FuGJ berücksichtigten weiterführenden Schulen 
(Gesamt-, Real- und Hauptschulen sowie Gymnasien) 
und deren unmittelbaren Umfeld der Städte Gelsenkir-
chen, Recklinghausen, Gladbeck, Herten und Marl er-
fasst. Zum anderen wurden Hellfelddaten aus dem Woh-
numfeld der in FuGJ befragten Schülerinnen und Schü-
ler erhoben.  

3. Im dritten Arbeitspaket wurden die Hellfelderkenntnisse 
mit Daten aus der Dunkelfeldstudie FuGJ verknüpft. 
Hierbei wurde untersucht, welche Bedeutung die schuli-
sche und wohnräumliche Kriminalitätsbelastung für Ju-
gendgewalt haben.  

Erste Ergebnisse der Studie liegen bereits vor (Kroneberg et 
al. 2024). Diese beziehen sich jedoch zunächst auf das Woh-
numfeld. Die wohnräumliche Kriminalitätsbelastung für Ju-
gendgewalt hat sich vor allem für Jugendliche mit hoher Ge-
waltakzeptanz als relevant erwiesen. Wenn diese in Nach-
barschaften mit überdurchschnittlicher Gewaltbelastung (ge-

messen durch geocodierte PKS-Daten) leben, steigt ihre Ge-
waltbereitschaft selbst bei geringfügigen Provokationen an. 
Das wohnräumliche Umwelt scheint für diese Jugendlichen 
somit als Verstärker ihrer Gewaltneigung zu wirken (Krone-
berg et al. 2024). 

Ferner fördert das Ministerium des Innern des Landes Nord-
rhein-Westfalen in den Jahren 2024/2025 eine weitere Ko-
operationsstudie der Universität zu Köln und der KKF. Im 
Rahmen dieser Studie wird die FUGJ-Studie wiederholt, um 
Trendaussagen zur Kriminalitätsentwicklung zu ermöglichen. 
In der KKF wird wiederum eine Sonderauswertung der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik vorgenommen, in deren Rahmen 
zur Dunkelfeldstudie vergleichbare Daten erhoben werden. 

Wesentlich sind die Befunde solcher Dunkelfeldstudien auch 
für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Präven-
tion und Bekämpfung von Jugendgewalt an Schulen. Auch 
auf Grundlage der durchgeführten qualitativen Interviews mit 
Expertinnen und Experten konnten jedoch bereits Hand-
lungsansätze aufgezeigt werden.  

Dabei zeigt sich allerdings, dass die Handlungsmöglichkeiten 
für die Polizei begrenzt sind. Die meisten Ansatzpunkte für 
präventive Maßnahmen betreffen andere Ressorts, insbe-
sondere die Schule selbst. Die Polizei kann die Schule jedoch 
durchaus unterstützen. Entsprechende Handlungsansätze 
wurden von den befragten Expertinnen und Experten aufge-
zeigt. 

Insbesondere im Hinblick auf die Risikofaktoren und Ursa-
chen des Phänomens, so gilt abschließend festzuhalten, bil-
den qualitative Studien allein jedoch keine valide Grundlage.  
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